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30. Jahrgang Freitag, 3. Juni 2022 5/2022 - 22. Woche

Die Integrative THEPRA Kita „Tausendfüssler“ lädt alle Kinder der Gemeinde 
Helbedündorf am 25.06.2022 zum Kinderfest ein. 

Wann? ab 14 Uhr 

Wo?  auf dem Sportplatz Holzthaleben 

Programmablauf:  

- 14:45 Uhr Programm der Kinder 
- Spaß auf der Hüpfburg 
- die Freiwillige Feuerwehr Holzthaleben wird mit den Kindern 

Wettbewerbe durchführen und euch die Technik zeigen 
- zeigt euer Talent beim Torwandschießen und Riesendart 
- Kreativität und Geschicklichkeit sind bei der Bastelstraße gefragt 
- eine Tombola für Groß und Klein – jedes Los gewinnt – 

Alle Kinder, Muttis, Vatis, Großeltern und Sponsoren sind herzlichst eingeladen. 

Für das leibliche Wohl ist mit selbstgebackenem Kuchen und Kaffee, Würstchen 
vom Rost, Getränken und Eis bestens gesorgt. 

Es laden herzlichst ein, die großen Tausendfüssler. 
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Bekanntmachungsvermerk
Hiermit wird bekanntgegeben, dass mit Schreiben vom 
11.04.2022 (Geschäftszeichen L.4.2.1000-GV032-01/22) der 
Gemeinde Helbedündorf die Eingangsbestätigung der „Ord-
nungsbehördlichen Verordnung über die Abwehr von Gefahren in 
der Gemeinde Helbedündorf“ durch die Rechtsaufsichtsbehörde, 
Landratsamt Kyffhäuserkreis erteilt ist.
Die Bekanntmachung erfolgt im Amtsblatt „Der Helbebote“.

Helbedündorf, den 09.05.2022
Steinmetz
Bürgermeister

Ordnungsbehördliche Verordnung 
über die Abwehr von Gefahren  
in der Gemeinde Helbedündorf 

vom 09.05.2022

Aufgrund der §§ 27,27a, 44, 45 und 46 Absatz 1 des Thüringer 
Gesetzes über die Aufgaben und Befugnisse der Ordnungsbe-
hörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG -) vom 18. Juni 1993 
(GVBl. S. 323), neu gefasst durch Gesetz vom 6. Juni 2018 
(GVBl. S. 229, 254) erlässt die Gemeinde Helbedündorf als Ord-
nungsbehörde folgende Verordnung:

§ 1
Geltungsbereich

Diese ordnungsbehördliche Verordnung gilt für das gesamte Ge-
biet der Gemeinde Helbedündorf, sofern in den nachfolgenden 
Bestimmungen nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Straßen im Sinne dieser Verordnung sind - ohne Rücksicht 
auf die Eigentumsverhältnisse oder eine öffentlich-rechtliche 
Widmung - alle befestigten und unbefestigten, dem öffentlichen 
Verkehr oder einzelnen Arten des öffentlichen Verkehrs dienen-
den Flächen, einschließlich der Plätze und Fußgängerzonen.
(2) Zu den Straßen gehören:

a) der Straßenkörper, einschließlich der Geh- und Radwege, Brü-
cken, Tunnel, Treppen, Durchgänge, Böschungen, Stützmau-
ern, Gänge, Gräben, Entwässerungsanlagen, Park-, Trenn- 
und Seitenstreifen, Dämme, Rand- und Sicherheitsstreifen;

b) der Luftraum über dem Straßenkörper;
c) das Zubehör, wie z. B. Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtun-

gen und -anlagen aller Art, die der Sicherheit oder Leich-
tigkeit des Straßenverkehrs oder dem Schutz der Anlieger 
dienen, und die Bepflanzung.

(3) Öffentliche Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind - ohne 
Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse - die der Allgemeinheit 
im Gemeindegebiet zugänglichen

a) öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen (s. Absatz 4) und
b) alle der Öffentlichkeit allgemein zugänglichen Flächen.
(4) Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen im Sinne von Absatz 
3 Buchstabe 3 a) sind gärtnerisch gestaltete Anlagen, die der 
Erholung der Bevölkerung dienen.
Hierzu gehören:

a) Grün- und Parkanlagen, Gedenkplätze;
b) Kinderspielplätze;
c) Gewässer und deren Ufer.

§ 3
Verunreinigungen

(1) Es ist verboten:

a) öffentliche Gebäude oder sonstige öffentliche bauliche Anla-
gen und Einrichtungen wie Denkmäler, Einfriedungen, Tore, 
Brücken, Bänke, Verteilerschränke, Brunnen, Bäume, Blu-
menkübel, Papierkörbe, Müllbehälter, Streumaterialkästen, 
Fahrgastwartehallen, Hinweistafeln des öffentlichen Nah-
verkehrs, öffentliche Absperrungen oder ähnliche Einrich-
tungen zu beschädigen.

Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Sitz: Rasenweg 5, 99713 Helbedündorf
Homepage: www.helbeduendorf.de
E-Mail: info@helbeduendorf.de

Tel. 036029 82033
Fax 036029 83313

Sprechzeiten des Bürgermeisters:
Montag 09.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 15.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Sprechzeiten - allgemeine Verwaltung:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes:
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr
Sprechzeiten des Ordnungsamtes:
Montag 10.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 13.00 - 15.00 Uhr
Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten:
Dienstag 14.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeiten der Ortsteilbürgermeister:

Ortsteil Holzthaleben:
Gerald Burghardt

nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 0172 5895673 und 036029 74563

Ortsteil Keula:
Ilona Ulrich

nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 036029 83160

Ortsteil Großbrüchter:
André Barthel

nach Vereinbarung
Tel. 0176 64128345
und 036029 84641 (dienstlich)
helli-helli@t-online.de

Ortsteil Friedrichsrode:
Christiane Wiesemann

nach Vereinbarung
Tel. 036338 50900

Ortsteil Toba:
Denis Seidenstücker

nach Vereinbarung
Tel. 0174 3774217 und 036330 68931
rosti.toba@gmx.de

Ortsteil Kleinbrüchter:
Marco Rechner

nach Vereinbarung
Tel. 0172 7732651

Sprechzeiten der Schiedsfrau
der Gemeinde Helbedündorf
Frau Eckstädt nach Vereinbarung

Tel. 036330 60194

Bankverbindung der Gemeinde Helbedündorf

Kyffhäusersparkasse

BIC: HELADEF1KYF
IBAN: DE68 8205 5000 3200 0016 90

Nordthüringer Volksbank

BIC: GENODEF1NDS
IBAN: DE33 8209 4054 0003 4163 72
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§ 11
Hausnummern

(1) Jedes Haus ist vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten 
auf eigene Kosten mit der dem Grundstück von der Gemeinde 
zugeteilten Hausnummer zu versehen. Die Hausnummer muss 
von der Straße aus erkennbar sein und lesbar erhalten werden.
(2) Die festgesetzte Hausnummer ist in unmittelbarer Nähe des 
Haupteingangs deutlich sichtbar anzubringen. Liegt der Haupt-
eingang nicht an der Straßenseite, so ist die Hausnummer an der 
zur Straße gelegenen Hauswand oder Einfriedung des Grund-
stückes in Nähe des Haupteinganges anzubringen. Verdeckt ein 
Vorgarten das Wohngebäude zur Straße hin oder lässt ein solcher 
die Hausnummer nicht erkennen, so ist diese an der Einfriedung 
neben dem Eingangstor bzw. der Eingangstür zu befestigen. Die 
Gemeinde kann eine andere Art der Anbringung zulassen oder 
anordnen, wenn dies in besonderen Fällen, insbesondere zur 
besseren Sichtbarkeit der Hausnummer, geboten ist.
(3) Die Hausnummern müssen aus wasserfestem Material be-
stehen. Als Hausnummern sind arabische Ziffern zu verwenden. 
Die Ziffern müssen sich in der Farbe deutlich vom Untergrund 
abheben und mindestens 10 cm hoch sein.

§ 12
Tierhaltung

(1) Tiere dürfen nur so gehalten werden, dass die Allgemeinheit 
nicht gefährdet oder belästigt wird.
(2) Es ist untersagt, Hunde auf Straßen und in öffentlichen Anla-
gen unbeaufsichtigt umherlaufen zu lassen, auf Kinderspielplät-
zen mitzuführen und in öffentlichen Brunnen baden zu lassen.
(3) Auf allen Straßen und in allen öffentlichen Anlagen sind Hun-
de an der Leine zu führen.
(4) Durch Kot von Haustieren dürfen Straßen und öffentliche 
Anlagen nicht verunreinigt werden. Halter oder mit der Führung 
oder Haltung von Tieren Beauftragte sind zur sofortigen Beseiti-
gung von Verunreinigungen verpflichtet. Die Straßenreinigungs-
pflicht der Grundstücksanlieger wird dadurch nicht berührt.
(5) Das Füttern fremder oder frei lebender (herrenloser) Katzen 
ist verboten. Ausnahmen, insbesondere für die kontrollierte Füt-
terung frei lebender Katzen zur Populationskontrolle/-reduzie-
rung durch Einrichtungen des Tierschutzes, können zugelassen 
werden.

§ 13
Bekämpfung verwilderter Tauben

(1) Verwilderte Tauben dürfen nicht gefüttert werden.
(2) Eigentümer oder Nutzungsberechtigte von Grundstücken, 
Wohnräumen oder anderen Räumen haben geeignete Maßnah-
men zur Beseitigung der Nistplätze verwilderter Tauben oder zur 
Erschwerung des Nistens von verwilderten Tauben zu ergreifen.

§ 14
Unbefugte Werbung

(1) In öffentlichen Anlagen ist es nicht gestattet,

a) Flugblätter, Druckschriften, Handzettel, Geschäftsempfeh-
lungen und sonstige Werbeschriften zu verteilen, abzuwer-
fen oder mit anderen Werbemitteln zu werben;

b) Waren oder Leistungen durch Ausschellen oder Ausrufen 
anzubieten;

c) Werbestände, Werbetafeln oder ähnliche Werbeträger auf-
zustellen oder anzubringen.

(2) Nach Abschluss von Wahlen, Volksbegehren und Volksent-
scheiden sind Werbeträger von den Verantwortlichen innerhalb 
einer Woche zu entfernen.

§ 15
Ruhestörender Lärm

(1) Jeder hat sich auch außerhalb der Ruhezeiten nach Absatz 
2 so zu verhalten, dass andere nicht mehr als nach den Um-
ständen unvermeidbar durch Geräusche gefährdet oder belästigt 
werden.
(2) Ruhezeiten sind an Werktagen die Zeiten von:

13.00 bis 15.00 Uhr (Mittagsruhe)
19.00 bis 22.00 Uhr (Abendruhe);

für den Schutz der Nachtruhe (22.00 bis 6.00 Uhr) gilt § 7 der 4. 
Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz.
(3) Während der Mittags- und Abendruhezeiten sind Tätigkeiten 
verboten, die die Ruhe unbeteiligter Personen stören. 

b) auf öffentlichen Straßen oder in öffentlichen Anlagen Kraft-
fahrzeuge aller Art zu waschen oder abzuspritzen.

c) Brauchwasser, mit Ausnahme des aus dem Bereich von 
bebauten und befestigten Flächen abfließenden Nieder-
schlagswassers, sowie Flüssigkeiten, die kein Brauchwas-
ser sind (wie z. B. verunreinigende, besonders ölige, teerige, 
brennbare, explosive, säure- und laugenhaltige oder andere 
umwelt- oder grundwasserschädigende Flüssigkeiten) im 
öffentlichen Straßenraum auszubringen. Das trifft auch für 
Baustoffe, insbesondere Zement, Mörtel, Beton sowie ähn-
liche Materialien zu.

(2) Wer für Zuwiderhandlungen im Sinne des Absatzes 1 als Ord-
nungspflichtiger verantwortlich ist, hat den ordnungsgemäßen 
Zustand unverzüglich wieder herzustellen.

§ 4
Wildes Zelten

In öffentlichen Anlagen ist das Zelten oder Übernachten unter-
sagt, soweit dies nicht durch andere Vorschriften speziell gere-
gelt wird.

§ 5
Wasser und Eisglätte

Wasser darf nur in die Gosse geschüttet werden, wenn es un-
gehindert abfließen kann; bei Frostwetter jedoch nur, wenn hier-
durch keine Glätte entsteht.

§ 6
Betreten und Befahren von Eisflächen

Eisflächen aller Gewässer dürfen nur betreten und befahren wer-
den, wenn sie durch die Gemeindeverwaltung dafür freigegeben 
worden sind.

§ 7
Abfallbehälter, Wertstoffcontainer, Sperrmüll

(1) Abfallbehälter (Papierkörbe) an Straßen und in öffentlichen 
Anlagen dürfen nur zur Aufnahme kleiner Mengen von Abfällen 
unbedeutender Art (z. B. Zigarettenschachteln, Pappbecher und 
-teller, Obstreste) benutzt werden. Jede zweckwidrige Benut-
zung, insbesondere das Einbringen von Hausmüll, ist verboten.
(2) Abfallbehälter sowie Wertstoffcontainer (z. B. für Blechdosen, 
Glas, Textilien, Altpapier) dürfen nicht durchsucht, Gegenstände 
daraus nicht entnommen oder verstreut werden. Dasselbe gilt 
auch für Sperrmüll, soweit die Gegenstände zum Abholen be-
reitgestellt sind. Sperrmüll ist ferner gefahrlos und so am Stra-
ßenrand abzustellen, dass Schachtdeckel und Abdeckungen von 
Versorgungsanlagen usw. nicht verdeckt oder in ihrer Sichtbar-
keit und Funktion beeinträchtigt werden.

§ 8
Leitungen

Straßen und öffentliche Anlagen dürfen mit Leitungen, Antennen 
und ähnlichen Gegenständen nicht überspannt werden. Berech-
tigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen 
bleiben unberührt.

§ 9
Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden

Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden, durch die Ver-
kehrsteilnehmer auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen gefähr-
det werden können, müssen unverzüglich durch den Eigentümer 
oder andere Berechtigte beseitigt werden.

§ 10
Einrichtungen für öffentliche Zwecke

Schieber, Armaturen, Revisions- und Kanalschächte und ähnli-
che Einrichtungen für die Wasserver- und Abwasserentsorgung, 
Löschwasserentnahmestellen, Schaltschränke, Transformations- 
und Reglerstationen sowie Einrichtungen wie Vermessungs-
punkte, Schilder für die Straßenbezeichnung, Hinweisschilder 
auf Gas-, Wasser-, Fernwärme-, Post- und Stromleitungen sowie 
Entwässerungsanlagen dürfen nicht beschädigt, geändert, ver-
deckt, beseitigt, unzugänglich oder für ihre Zwecke unbrauchbar 
gemacht werden. Insbesondere ist es verboten, Hydranten für 
die Löschwasserentnahme zu verdecken.
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1. § 3 Absatz 1 Buchstabe a öffentliche Gebäude oder sonsti-
ge öffentliche bauliche Anlagen und Einrichtungen beschä-
digt;

2. § 3 Absatz 1 Buchstabe b auf Straßen oder in öffentlichen 
Anlagen Kraftfahrzeuge aller Art wäscht oder abspritzt;

3. § 3 Absatz 1 Buchstabe c Abwässer und Baustoffe in die 
Gosse einleitet, einbringt oder dieser zuleitet;

4. § 4 auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen zeltet oder 
übernachtet;

5. § 5 Wasser, das nicht ungehindert abfließen kann, oder 
Wasser bei Frostwetter in die Gosse schüttet;

6. § 6 nicht freigegebene Eisflächen betritt oder befährt;
7. § 7 Absatz 1 Abfallbehälter zweckwidrig benutzt;
8. § 7 Absatz 2 Abfallbehälter durchsucht, Gegenstände da-

raus entnimmt, Sperrmüll entnimmt oder verstreut und 
Sperrmüll nicht gefahrlos zum Abholen bereitstellt;

9. § 9 Schneeüberhang und Eiszapfen nicht unverzüglich be-
seitigt;

10. § 10 Einrichtungen für öffentliche Zwecke beschädigt, ändert, 
verdeckt, beseitigt, unzugänglich oder unbrauchbar macht;

11. § 11 Absatz 1 sein Haus nicht mit der zugeteilten Hausnum-
mer versieht,

12. § 12 Absatz 2 Hunde unbeaufsichtigt umherlaufen lässt, 
mitführt oder baden lässt;

13. § 12 Absatz 3 Hunde nicht an der Leine führt;
14. § 12 Absatz 4 Verunreinigungen durch Haustiere nicht so-

fort beseitigt;
15. § 12 Absatz 5 fremde oder herrenlose streunende Katzen 

füttert;
16. § 13 verwilderte Tauben füttert;
17. § 14 Absatz 1 Werbung betreibt, Waren oder Leistungen 

anbietet oder Werbeträger aufstellt oder anbringt;
18. § 15 Absatz 3 während der Mittags- und/oder Abendruhe-

zeiten Tätigkeiten ausübt, die die Ruhe Unbeteiligter stören;
19. § 15 Absatz 6 Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte oder 

Musikinstrumente in einer Lautstärke, die unbeteiligte Per-
sonen stört, betreibt oder spielt;

20. § 16 Absatz 1 offene Feuer im Freien anlegt und unterhält;
21. § 16 Absatz 3 zugelassene Feuer nicht durch eine volljäh-

rige Person beaufsichtigt und vor Verlassen der Feuerstelle 
ablöscht;

22. § 16 Absatz 4 offene Feuer anlegt, die
a) von Gebäuden aus brennbaren Stoffen nicht mindes-

tens 15 m, vom Dachvorsprung ab gemessen,
b) von leicht entzündbaren Stoffen nicht mindestens 100 

m oder
c) von sonstigen brennbaren Stoffen nicht mindestens 15 

m entfernt sind;
23. § 17 Andere mehr als nach den Umständen vermeidbar be-

hindert oder belästigt
24. § 18 Absatz 1 durch Anpflanzungen einschließlich Wurzel-

werk die Anlagen der Straßenbeleuchtung sowie der Ver- 
und Entsorgung beeinträchtigt, den Verkehrsraum über 
Geh- und Radwegen nicht bis zu einer Höhe von mindes-
tens 2,50 m und über Fahrbahnen nicht bis zu einer Höhe 
von mindestens 4,50 m freihält.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 51 Absatz 1 OBG mit 
einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.
(3) Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahn-
dung der Ordnungswidrigkeiten im Sinne von Absatz 1 ist die 
Gemeinde Helbedündorf (§ 51 Absatz 2 Nr. 3 OBG).

§ 21
Geltungsdauer

Diese Verordnung gilt bis zum 31.12.2031.

§ 22
Inkrafttreten, Aufhebung von Vorschriften

(1) Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt eine Woche nach 
Verkündung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die ordnungsbehördliche Verordnung vom 
20.03.2001 außer Kraft.

Gemeinde Helbedündorf, 09.05.2022
gez. Steinmetz
Bürgermeister - Siegel -

Das gilt insbesondere für das Ausklopfen von Gegenständen 
(Teppichen, Polstermöbeln, Matratzen u. ä.), auch auf offenen 
Balkonen und bei geöffneten Fenstern.
(4) Das Verbot des Absatzes 3 gilt nicht für Arbeiten und Be-
tätigungen gewerblicher oder land- und forstwirtschaftlicher Art, 
wenn die Arbeiten üblich sind und die Grundsätze des Absatzes 
1 beachtet werden und insbesondere bei den ruhestörenden Ar-
beiten in geschlossenen Räumen (Werkstätten, Montagehallen, 
Lagerräumen u. a.) Fenster und Türen geschlossen sind. Für Ge-
räte und Maschinen i. S. d. Geräte- und Maschinenlärmverord-
nung (32. BImSchV v. 29. August 2002, BGBl. I S. 3478) gelten 
die dortigen Regelungen.
(5) Ausnahmen von den Verboten des Absatzes 3 sind zulässig, 
wenn ein besonderes öffentliches Interesse die Ausführung der 
Arbeiten in dieser Zeit gebietet.
(6) Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte und Musikinstrumente 
dürfen nur in solcher Lautstärke betrieben bzw. gespielt werden, 
dass unbeteiligte Personen nicht gestört werden.
(7) Für die Ruhezeiten an Sonntagen, gesetzlichen und religiö-
sen Feiertagen gilt das Thüringer Feiertagsgesetz vom 21. De-
zember 1994 (GVBl. Seite 1221) in der jeweils gültigen Fassung.

§ 16
Offene Feuer im Freien

(1) Das Anlegen und Unterhalten von Oster-, Lager- oder ähnli-
chen offenen Brauchtumsfeuern im Freien ist nicht erlaubt.
(2) Die Ausnahmegenehmigung nach § 19 ersetzt nicht die not-
wendige Zustimmung des Grundstückseigentümers oder Besit-
zers.
(3) Jedes nach § 19 zugelassene Feuer im Freien ist dauernd 
durch eine volljährige Person zu beaufsichtigen. Bevor die Feuer-
stelle verlassen wird, sind Feuer und Glut abzulöschen.
(4) Offene Feuer im Freien müssen entfernt sein.

1. von Gebäuden aus brennbaren Stoffen mindestens 15 m, 
vom Dachvorsprung ab gemessen,

2. von leicht entzündbaren Stoffen mindestens 100 m und
3. von sonstigen brennbaren Stoffen mindestens 15 m.
(5) Andere Bestimmungen (wie z. B. das Abfallbeseitigungs- und 
Naturschutzrecht, landesrechtliche Vorschriften, wie das Wald-
gesetz und die Verordnung über die Entsorgung von pflanzlichen 
Abfällen), nach denen offene Feuer im Freien gestattet oder ver-
boten sind, bleiben unberührt.

§ 17
Störendes Verhalten in öffentlichen Anlagen

In öffentlichen Anlagen ist jedes Verhalten untersagt, das geeig-
net ist, Andere mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu 
behindern oder zu belästigen, insbesondere

- aggressives Betteln (unmittelbares Einwirken auf Passanten 
durch In-den-Weg-Stellen, Einsatz von Hunden als Druckmit-
tel, Verfolgen oder Anfassen),

- die Verrichtung der Notdurft,
- das Nächtigen auf Bänken und Stühlen
- die Beeinträchtigung der Nutzung des öffentlichen Raumes 

durch die Allgemeinheit (z. B. durch Störung der öffentlichen 
Ruhe, Verschmutzung der Flächen oder das Umstellen von 
Bänken).

§ 18
Anpflanzungen

Anpflanzungen einschließlich Wurzelwerk, insbesondere Zwei-
ge von Bäumen, Sträuchern und Hecken, die in den öffentlichen 
Verkehrsraum hineinwachsen, dürfen die Anlagen der Straßen-
beleuchtung sowie der Ver- und Entsorgung nicht beinträchtigen. 
Der Verkehrsraum muss über Geh- und Radwegen bis zu einer 
Höhe von mindestens 2,50 m, über den Fahrbahnen bis zu einer 
Höhe von mindestens 4,50 m freigehalten werden.

§ 19
Ausnahmen

Auf schriftlichen Antrag kann die Gemeindeverwaltung Ausnah-
men von den Bestimmungen dieser Verordnung zulassen.

§ 20
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 50 des Ordnungsbehörden-
gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen
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Als Malus ist der Leerstand von Immobilien zu bewerten. Hier gilt 
es eine gute Lösung zu finden, wie der Leerstand minimiert und 
die Immobilien wieder eine sinnvolle Nutzung zugeführt werden 
können. Dazu soll zeitnah ein Leerstandskataster erstellt wer-
den. Mit dem Leerstandskataster wollen wir den Bestand an leer-
stehenden Gebäuden erfassen, und für diese, in Absprache mit 
den Eigentümern, eventuelle Nutzungsalternativen erarbeiten.
Weiterhin wurde über die Nahversorgung, die Anbindung unse-
rer Ortsteile an den ÖPNV, Radwegekonzepte sowie die Unter-
stützung des Ehrenamtes gesprochen.
Beim Fördermittelträger dem ZWK und dem Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird unser Helbe-
dündorf als Vorzeige-Kommune bewertet. Auf Grund der bereits 
unternommenen Maßnahmen, wie Errichtung der Arztpraxis, 
Erhalt der Grundschule, Ausbau des Kindergartens, Gründung 
der Stiftung Helbedündorf sowie die Unterstützung der ortsan-
sässigen Vereine hat das ZWK die Gemeinde Helbedündorf als 
vorbildliche Gemeinde eingeschätzt. Nun gilt es die Entwicklung 
zu verstetigen. Damit wir uns zu einem attraktiveren Wohnstand-
ort entwickeln. Dazu ist jeder eingeladen, mit Ideen und eige-
nem Einsatz mitzuwirken. Im Juli 2022 wird es einen weiteren 
Workshop dazu geben, um die Gespräche zu vertiefen und erste 
Maßnahmen für die Entwicklung unserer Orte zu ergreifen. Der 
genaue Termin wird in der nächsten Ausgabe bekanntgegeben.

Die Gemeindeverwaltung Helbedündorf

Anmerkung:
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend fördert im Rahmen des Programmes „Zukunftswerkstatt 
Kommune – Attraktiv im Wandel“ 40 Städte und Gemeinden im 
gesamten Bundesgebiet. Die Förderung der Modellkommunen 
beinhaltet die Analyse der Gemeinden sowie die Erstellung von 
Strategien zur Bewältigung des demographischen Wandels. 
Dazu werden jährlich den Gemeinden bis zu 40.000,00 € für 
Beratungsleistungen und Sachausgaben zur Verfügung gestellt. 
Der Förderzeitraum beläuft sich von 2021-2024. Am Ende wer-
den die Konzepte ausgewertet und anderen Gemeinden zur Ver-
fügung gestellt. Die Gemeinde Helbedündorf ist eine der 40 aus-
gewählten Kommunen. Im Zuge von diversen Vernetzungstreffen 
mit den anderen Gemeinden des Förderprogrammes sollen 
Erfahrungen ausgetauscht werden. Hier besteht die Möglichkeit 
sich über die Projekte in anderen Kommunen selbst ein Bild zu 
machen und für die eigene Kommune umzuwandeln.

Nächster Erscheinungstermin 
 des Amtsblattes:

01.07.2022

Redaktionsschluss:
21.06.2022

Stiftung Helbedündorf
Auch in diesem Jahr hat die Stiftung Helbedündorf alle Ortsteile zur 
Teilnahme am Wettbewerb „Lebendiges Dorf 2022“ aufgerufen.
5 Ortsteile haben sich beworben.
Folgende Projekte sind eingereicht worden:
• OT Holzthaleben: Weiterer Ausbau der Sporthalle in Holztha-

leben
• OT Kleinbrüchter: Schaffung eines neuen Treffpunktes für 

die Einwohner am Backs
• OT Toba: Weiterführung und Fertigstellung des Projektes 

Sportlerheim/Dorfgemeinschaftshaus
• OT Großbrüchter: Spielplatz Großbrüchter: Anschaffung ei-

ner Doppelschaukel sowie Instandsetzung des Zauns
• OT Keula: Erneuerung des Biotops auf dem Schulgelände
Bis zum 31.10.2022 ist nun Zeit, die Projekte umzusetzen.
Wir hoffen dabei auf eine große Beteiligung der Bürger im Sinne 
einer Verschönerung unserer Ortsteile. Ansprechpartner sind die 
jeweiligen Ortsteilbürgermeister/Ortsteilräte und im Ortsteil Keu-
la der Förderverein der Grundschule Keula.

Das Steueramt informiert
Hiermit wird an die zum 01.07.2022 fälligen Grundsteuern der 
Jahreszahler und an die Hundesteuern für das laufende Jahr er-
innert. Sie sind bis zum Fälligkeitstermin unter Angabe des Kas-
senzeichens an die Gemeindekasse zu zahlen.
Des Weiteren werden die am 15.05.2022 fällig gewesenen 
Grundsteuern für das II. Quartal und die am 01.06. fällig gewe-
senen Friedhofsgebühren für den Ortsteil Toba angemahnt. Sie 
sind innerhalb einer Woche unter Angabe des Kassenzeichens 
an die Gemeindekasse zu zahlen.

Informationen des Bürgermeisters

Spielplatz in Keula

Auf dem Spielplatz in Keula wurde das im letzten Jahr ange-
schaffte Spielgerät durch Mitarbeiter des Bauhofs aufgebaut und 
ein Fallschutz hergestellt.

Bauarbeiten an der Turnhalle in Keula

Mit den Abbrucharbeiten zur Innensanierung der Turnhalle wur-
de planmäßig begonnen. Zurzeit laufen Ausschreibungen und 
Vergaben der Innengewerke. Hier sollen weitere Arbeiten zur 
nächsten Gemeinderatssitzung vergeben werden.
Für die energetische Sanierung des CO2 -neutralen Mehrzweck-
campus laufen gerade die Planungsarbeiten. Erste Ausschrei-
bungen für die Sanierung der Außenhülle Turnhalle sind erfolgt. 
Auch hier sollen zur nächsten Gemeinderatssitzung Leistungen 
vergeben werden.

Sportlerheim Holzthaleben

Die restlichen 3 Pensionszimmer wurden durch den Bauhof sa-
niert und möbliert. Die Zimmer können nun über den Pächter des 
Sportlerheims angefragt werden.

Kirchtreppe Holzthaleben

Das Geländer an den Kirchtreppen wurde erneuert.

Zukunftswerkstatt Kommune-Attraktiv  
im Wandel
Am 01.03.2022 fand das erste Werkstatttreffen zum Modellpro-
jekt „Zukunftswerkstatt Kommune - Attraktiv im Wandel“ statt. 
Mitglieder des Gemeinderates, die Ortsteilbürgermeister sowie 
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung haben, gemeinsam mit der 
Hochschule Nordhausen, über die Möglichkeiten der Entwicklung 
unserer Ortschaften zu einem attraktiven Wohnort gesprochen.
Die Hochschule Nordhausen hat die Auswertung der Bürgerum-
frage vorgestellt. Anhand dieser Auswertung wurden Potentiale 
der Gemeinde aufgedeckt. Diese Potentiale gilt es nun zu entwi-
ckeln und voranzubringen. Insbesondere das rege Vereinsleben 
ist bedeutend für die Entwicklung der Gemeinde.
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Der Pflegestützpunkt Kyffhäuserkreis 
informiert
Der Pflegestützpunkt berät ratsuchende Bürger*innen des Kyff-
häuserkreises im Pflegestützpunkt neutral, individuell und kos-
tenfrei zu den Themen Pflege und Soziales. 
Er bietet dabei ein Rundumpaket an Informationen zu bestehen-
den Betreuungs- und Versorgungsangeboten und ist ein gemein-
sames Angebot des Kyffhäuserkreises und der Kranken- und 
Pflegekassen in Thüringen.
Im Pflegefall auftretende Fragen, wie:

- Welche Leistungen stehen mir zur Verfügung (z.B. Pflegever-
sicherung, Sozialhilfe)?

- Wo finde ich Hilfe (z.B. Hauswirtschaftshilfe, Essen auf Rä-
dern, Selbsthilfegruppen)?

- Welche Pflegeeinrichtung gibt es (ambulant, stationär, teilsta-
tionär)?

- Wo sind Anträge zu stellen (Pflegekasse, Krankenkasse, So-
zialamt)?

finden kompetente und kurzfristige Beantwortung.
Um das Beratungsangebot des Pflegestützpunktes bedarfs-
gerecht und wohnortnah zur Verfügung zu stellen, wurden die 
Sprechzeiten in Artern erweitert. Das Büro des Pflegestütz-
punktes befindet sich nunmehr in der neuen Außenstelle des 
Landratsamtes des Kyffhäuserkreises in 06556 Artern, Straße 
der Jugend 8.
Ab 01.06.2022 ist eine persönliche Beratung nach vorheriger te-
lefonischer Terminabsprache wie folgt möglich

Dienstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:00 Uhr

Eine persönliche Beratung im Büro Sonderhausen ist wie bisher 
an den üblichen Sprechtagen/ Zeiten und nach vorheriger Termi-
nabsprache möglich.
Die Mitarbeiter des Pflegestützpunktes erreichen Sie täglich:

Montag / Mittwoch 07:00 bis 15:00 Uhr
Dienstag 07:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag 07:00 bis 12:00 Uhr

Telefon: 03632 / 741 650
Fax: 03632 / 741 88561
Mail: pflegestuetzpunkt@kyffhaeuser.de

... zum Geburtstag

Friedrichsrode
80. Geburtstag 10. Juni Otto Kühne
Großbrüchter
70. Geburtstag 21. Juni Udo Schmidt
80. Geburtstag 27. Juni Gudrun Strohmeyer
Holzthaleben
90. Geburtstag 05. Juni Elly Bachmann
85. Geburtstag 05. Juni Lieselotte Peschel
70. Geburtstag 12. Juni Gudrun Selle
90. Geburtstag 14. Juni Friedhelm Rosenstiel
90. Geburtstag 16. Juni Helmut Gebbert
75. Geburtstag 19. Juni Uwe Seidenstücker
85. Geburtstag 25. Juni Helga Hensel
85. Geburtstag 28. Juni Hildegard Görbing
Keula
70. Geburtstag 14. Juni Anita Riemann
70. Geburtstag 25. Juni Sigrid Preuss
Kleinbrüchter
70. Geburtstag 01. Juni Lutz Waldheim

Auch allen nicht genannten Geburtstagskindern des Monats Juni 
übermitteln wir auf diesem Wege die herzlichsten Glückwünsche.

AGATHE-Beraterinnen 
auf Sondershäuser Wochenmarkt
Am Dienstag, den 14.06.2022 werden die AGATHE-Beraterin-
nen des westlichen Teiles des Kyffhäuserkreises Frau Yvonne 
Koch und Frau Simone Schmidt auf dem Sondershäuser Markt 
präsent sein. In der Zeit von 08:00 bis 13:00 Uhr möchten sie 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Inhalte und Ziele des 
Landesprogrammes näherbringen. Besuchen Sie gern diesen 
Stand und informieren Sie sich über die Inhalte, Umsetzungs-
maßnahmen und Ziele des AGATHE-Programms.
Das Programm wird gefördert durch das Thüringer Ministerium 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit Frauen.

VGS: Verkaufsstart für 9-Euro-Monats-Ticket 
am Montag, den 23. Mai
Am Montag, den 23. Mai 2022, startet auch die VGS Verkehrsge-
sellschaft Südharz mbH den Verkauf des 9-Euro-Monats-Tickets, 
welches von der Bundesregierung als Teil des Energiekosten-
Entlastungspaketes für die Bürgerinnen und Bürger in Deutsch-
land beschlossen wurde. Die Tickets werden jeweils für Juni, Juli 
und August 2022 verkauft. VGS-Abonnenten erhalten automa-
tisch eine Reduzierung ihres Abos auf 9 Euro. Hintergrund des 
zeitlich befristeten Angebotes ist es, alle Bürgerinnen und Bürger 
bundesweit von den aktuell hohen Energie- und Tankkosten zu 
entlasten und Mobilitätsmöglichkeiten erlebbar zu machen.
Wo werden die Tickets verkauft?
Die 9-Euro-Monats-Tickets sind direkt beim Fahrpersonal in den 
Bussen der VGS Verkehrsgesellschaft Südharz erhältlich. Das 
9-Euro-Ticket gilt für den Monat, in dem es gekauft wurde. Wenn 
beispielsweise ein Ticket für Juni am 20. Juni 2022 gekauft wur-
de, dann gilt es bis zum 30. Juni 2022. Für Juli und August brau-
chen die Fahrgäste dann ein weiteres 9-Euro-Ticket. Im Vorver-
kauf sind die Tickets ab 23.05.2022 für alle drei Monate einzeln 
oder zusammen zu erwerben.
Nutzung aller Nahverkehrsmittel bundesweit möglich
Das 9-Euro-Ticket kann vom 1. Juni bis 31. August 2022 bundes-
weit für Bus- und Bahnfahrten im öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV), also in allen Bussen, U-Bahnen und Straßenbahnen ge-
nutzt werden. Im Regionalverkehr gilt das 9-Euro-Ticket in allen S-
Bahnen, Regionalbahnen (RB) und Regionalexpress-Zügen (RE) 
in der 2. Klasse. Nicht erlaubt sind Fahrten im Fernverkehr der DB 
(IC, EC, ICE) oder privater Anbieter wie dem FlixTrain oder FlixBus.
Hinweise für Fahrgäste mit einem VGS-Abo-Ticket
Alle Inhabenden einer gültigen Monatskarte im Abonnement der 
VGS können von Juni bis August ihr Abo bundesweit im Nah-
verkehr nutzen und zahlen automatisch nur 9 Euro. Sie müs-
sen dafür nichts tun. Zeitliche und räumliche Beschränkungen 
bei Abo-Tickets und Jahreskarten entfallen im Aktionszeitraum 
deutschlandweit .
Folgende VGS-Abo-Tickets aus dem VGS-Gebiet im Kyffhäu-
serkreis können bundesweit als 9-Euro-Ticket genutzt wer-
den:
• Monatskarte im Abonnement
• elektronischen Schülerchipkarten, Schülerfahrausweise
Was müssen Fahrgäste ansonsten noch beachten?
Das 9-Euro-Ticket ist personengebunden und kann nicht auf an-
dere Personen übertragen werden. Wurde das Ticket als Papier-
fahrschein gekauft, müssen Fahrgäste ihren Namen eintragen. 
Konditionen der Abonnements wie die Mitnahmeregelungen 
ändern sich für das VGS-Tarifgebiet nicht. Außerhalb des VGS-
Tarifgebietes entfallen alle Mitnahmeregelungen.
Informationen
Alle Informationen zu dem Ticket finden Interessierte unter ht-
tps://www.vgs-suedharzlinie.de/tickets/tickets. Auch die Seiten 
https://ticket.besserweiter.de/index.html und https://www.insa.
de/9-euro-ticket informieren über das neue Angebot.
Auskünfte geben auch die Mitarbeitenden der Service-Hotline 
unter 0391 - 53 63 180 oder unter 03476/ 88920.
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Toba
25.06.2022 Tag der offenen Tür FFW Toba
01.10.2022 Oktobafest
10.12.2022 Weihnachtsmarkt

Wann?
21.06.2022

15:00 - 17:00 Uhr

Fit in Erster HilfeFFFFFiiiiitititttt iiiiinininnnn EEEEErrrrrsrsrsssstststttteeeeerererrrr HHHHHiiiiililillllflflffffefefeeefefefefefffeffffef  
am Kleinkindaaaaamamammmm KKKKKlKlKlllleleleeeeieieiiiinininnnnknknkkkkikikiiiinininnnndndndddd 

Wo?
Bürgerhaus 

Holzthaleben 
Rasenweg 5

für Eltern und Großeltern 
aus Helbedündorf

Wir bitten um eine vorherige Anmeldung 
bis spätestens 14.06.2022.

Carolin Winter
Tel.: 036020 72213

Mobil: 0173 9179617

5,00 € Teilnehmergebühr

durchgeführt vom DRK
Kyffhäuserkreisverband

Veranstalter: Kooperationspartner:Ansprechpartnerin: Förderer:

Die Gemeinde Helbedündorf 
gratuliert den Ehepaaren

Werner und Karin Seidel aus Holzthaleben
zum Fest der Goldenen Hochzeit,

Michael und Doris Burckhardt aus Holzthaleben
zum Fest der Goldenen Hochzeit

und
Bernd und Marlene Günther aus Großbrüchter

zum Fest der Goldenen Hochzeit

und wünscht weiterhin noch viele schöne gemeinsame Le-
bensjahre voller Glück und Gesundheit.

Helbedündorf im Mai 2022

Veranstaltungskalender

Friedrichsrode
18.06.2022 30. Kunstmarkt
Holzthaleben
29.06.2022 Vortrag über Enkeltrick und andere betrügeri-

sche Aktionen von der Kripo Nordhausen – Ver-
ein Sport/Gymnastik

22.-24.07.2022 Schützenfest
30.07.2022 Vereinsfest des Bayernfanclub
20.08.2022 Bergstraßenfest
09.09.2022 Seminar auf dem Straußberg - Selbsthilfegruppe
24.09.2022 Tag der offenen Tür - Feuerwehr
Kleinbrüchter
16.07.2022 Dorf- & Kinderfest
14.-15.10.2022 Kirmes
10.12.2022 Weihnachtsmarkt
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Großbrüchter

Kulturbund sagt „Danke“ für ein großartiges 
Oldtimerfest in Großbrüchter

Noch sind wir von der un-
glaublichen Resonanz un-
seres Oldtimertreffens am 
1. Mai 2022 total begeis-
tert. Viele Kopfschmerzen 
und ein flaues Gefühl in 
der Magengegend hat es 
uns bei den Vorbereitun-
gen gekostet. Coronabe-
stimmungen, ein Neustart 

nach 2 Jahren Pause und Ziehen alle Helfer, Sponsoren, be-
freundete Vereine wieder mit? Dies konnten wir nicht richtig ab-
schätzen. Doch wir haben das Fest sehr gut vorbereitet und wur-
den mit Hunderten von Besucher und Teilnehmern belohnt. Dazu 
ein traumhaftes Frühlingswetter obendrauf. Wir als Kulturbund 
Großbrüchter möchten uns auf diesem Wege bei allen freiwilli-
gen Helfern, der FFW Toba, FFW Großbrüchter, Körmesverein 
Großbrüchter, Frauenbund Großbrüchter, DRK Sondershausen, 
Kreisjugendring Sondershausen/Ebeleben, Fleischerei Hell-
mund Großbrüchter, Agrabetrieb Großbrüchter, Gemeinde Hel-
bedündorf, Kathrin und Matthias, Thea und allen Sponsoren be-
danken, die uns finanziell unter die Arme gegriffen haben. 
Natürlich wäre ein Oldtimertreffen kein Treffen, wenn es die vie-
len Teilnehmer und Händler nicht gäbe. Sie haben ein buntes Bild 
gestaltet und uns eine Freude auf die Gesichter eines jeden Be-
suchers gezaubert. Danke dafür! Natürlich bedanken wir uns 
auch bei den Besuchern sowie bei den Einwohnern von Groß-
brüchter für ihr Verständnis recht herzlich. Wir hoffen, sie hatten 
einen schönen Tag und waren von der Vielfalt des Oldtimerfestes 
begeistert. Wir sehen uns am 1. Mai 2023 wieder und bleiben Sie 
gesund.

Dirk Rothhardt

Informationen der Ortsteile

Friedrichsrode

Die FFW Friedrichsrode teilt mit:

Die Sanierungsarbeiten am 
Feuerlöschteich sind in vollem 
Gange.
Wie wir feststellen mussten, 
konnte der Feuerlöschteich 
in keinster Weise mehr seine 
Funktion erfüllen, daher haben 
wir als FFW am 23.04.2022 be-
gonnen, den Teich auszupum-
pen. Ein Vorhaben, das sich als 
schwieriger erwies als zunächst 
gedacht: Steine, Flaschen, Plas-
tik u. ä. erschwerten die Arbei-
ten, auch eine Menge Schlamm 
behinderte das Vorhaben. Durch 
Unterstützung der Puten u. Gän-
se GbR ging das Abtransportie-

ren von Wasser und Schlamm leichter von statten, trotz allem 
galt es, insgesamt 257 Eimer voller Steine, Flaschen und ande-
rem Unrat aus dem Teich zu ziehen.
Insgesamt haben 7 Kameraden (darunter zwei Frauen) 16 Ar-
beitsstunden geleistet – ein Unternehmen, das den Zusammen-
halt der Mitwirkenden enorm gestärkt hat.
Wir bedanken uns herzlich bei Familie Kühne für die freundliche 
Zuwendung sowie bei Frau Ingrid Hirschfeld und Herrn Wolfram 
Reckzeh für das Beisteuern von Material.
Großer Dank gilt nicht zuletzt der Puten u. Gänse GbR, ohne 
deren Technik der Einsatz nicht möglich gewesen wäre.
Es obliegt nun dem Bauhof, den Feuerlöschteich instand zu set-
zen, dafür wünschen wir gutes Gelingen! Wir freuen uns auf die 
Fertigstellung und das Anbaden durch die Kameraden und Ka-
meradinnen der FFW Friedrichsrode.

gez. Diana Becker im Namen des Teams
(Ronald Jessl, Silvio Becker, Tommy Fischer, Thorsten Wahl, 
Julian Becker, Hanna Berger, Diana Becker)
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Kleinbrüchter

Gemeinsame Jahreshauptversammlung

des Feuerwehr- & Heimatvereins und 
der Freiwilligen Feuerwehr Kleinbrüchter

Pünktlich um 18.00 Uhr konnte der Vereinsvorsitzende Alf Grab-
mann am 14. Mai 2022 die diesjährige Jahreshauptversammlung 
eröffnen. Neben den Vereinsmitgliedern und den Mitgliedern der 
Einsatzabteilung durfte er den stellvertretenden Bürgermeister 
unserer Gemeinde Helbedündorf als
Ehrengast begrüßen. Im nächsten Schritt konnte er die Be-
schlussfähigkeit feststellen, welche für diese Versammlung sehr 
wichtig war, da auch die Wahl des neuen Vorstandes auf der Ta-
gesordnung stand.
Als weitere Punkte folgten der Kassenbericht vom 2. Kassen-
wart Knut Grabmann und die Berichte des Vereinsvorsitzenden 
und des Wehrführers. Alle Berichte kamen nicht ohne den Ver-
weis auf die Corona-Pandemie aus, da diese die Vereinstätig-
keiten sowie die Aus- und Weiterbildung der Einsatzabteilung 
sehr stark beeinträchtigte. Glücklicherweise konnten wir uns im 
Sommer und Herbst unter Einhaltung der Corona-Bestimmun-
gen an dem Kinderfest sowie an der kleinen Kirmes beteiligen, 
so dass trotz der weiterlaufenden Kosten für das Vereinshaus 
nur ein sehr kleiner Jahresverlust im Kassenbericht zu verzeich-
nen war. An dieser Stelle dankte der Vorstand allen Vereinsmit-
gliedern für die aktive Mitarbeit im Verein. Im Anschluss an die 
Jahresberichte hatten der Wehrführer Matthias Hirche und der 
stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde, Herr Gerald Burg-
hardt, die ehrenvolle Aufgabe einige Kameraden zu befördern 
und auszuzeichnen. So wurden Manuel Kämmerer und Hendrik 
Arnold zum Oberfeuerwehrmann befördert. Alf Grabmann trägt 
ab sofort den Dienstgrad Löschmeister und Marco Rechner wur-
de zum Oberlöschmeister ernannt. Anschließend wurden die 
Auszeichnungen im Namen des Thüringer Ministerpräsidenten 
überreicht. Das Silberne Brandschutzehrenzeichen am Bande 
für 25-jährige aktive und pflichttreue Dienstzeit wurde an Tho-
mas Rechner, Marco Rechner, Martin Arnold und Hendrik Ar-
nold verliehen. Der stellvertretende Wehrführer Alf Grabmann 
wurde mit dem Goldenen Brandschutzehrenzeichen am Bande 
für 40-jährige aktive und pflichttreue Dienstzeit in der Feuerwehr 
ausgezeichnet. Die Wehrführung gratuliert allen Geehrten und 
bedankt sich bei allen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr für 
die geleisteten Stunden im Ausbildungs- und Einsatzdienst. Im 
Anschluss daran wurde der Vereinsvorstand einstimmig für das 
Geschäftsjahr 2021 entlastet. Die bisherigen Vorstandsmitglie-
der Kai Schönstedt und Thorsten Stier wurden aus dem Vorstand 
verabschiedet, da sich beide nicht nochmal zur Wahl stellten. Der 
gesamte Verein bedankte sich bei den beiden für die jahrelange 
vorbildliche Arbeit im Vorstand und hofft auch weiterhin auf ihre 
Unterstützung zurückgreifen zu dürfen. Nun wurde der Wahlvor-
stand gewählt und die geheime Wahl eröffnet. Insgesamt wurden 
18 gültige Stimmzettel abgegeben, so dass nach der Auszählung 
aller Stimmen folgendes Wahlergebnis bekanntgegeben werden 
konnte. Der neue Vereinsvorstand setzt sich aus folgenden Ver-
einsmitgliedern zusammen: Alf Grabmann (Vereinsvorsitzender), 
Silvio Klöppel (Stellvertreter), Matthias Hirche (Kassenwart), 
Knut Grabmann (2. Kassenwart) und Franziska Rechner (Schrift-
führerin). Alle Anwesenden gratulierten dem neuen Vorstand zur 
Wahl und wünschten ihm eine gute Zusammenarbeit zum Wohle 
des Feuerwehr- & Heimatvereins Kleinbrüchter. Nach den Wor-
ten unseres Ehrengastes und einer kleinen Diskussionsrunde 
wurde der offizielle Teil der Versammlung beendet und das kleine 
Imbiss-Buffet eröffnet. Der Abend klang mit einem gemütlichem 
Beisammensein und dem ein oder anderem Freigetränk aus.

Reitverein Großbrüchter e.V.

Vereinsnachrichten

In unserer Mitgliederversammlung im März 2022 haben wir uns 
nach reiflichen Überlegungen dazu entschlossen endlich wie-
der, der guten Tradition folgend, das „Sommerfest der Pferde“ in 
Großbrüchter durchzuführen.
Am 09. und 10. Juli 2022 und damit zum gewohnten Termin am 2. 
Juliwochenende, wollen wir unser Reitturnier durchführen. Zwar 
können wir aufgrund der Gegebenheiten für den notwendigen 
Stellplatz für Lkws und Pferdeanhänger und den Vorbereitungs-
platz auch in diesem Jahr keine Dressurprüfungen anbieten, 
aber von Wettbewerben für die jüngsten Reiter bis zur Springprü-
fung der Klasse M sollen sportliche Wettkämpfe angeboten wer-
den. Unsere Ausschreibung wird derzeit erstellt und zeitnah den 
möglichen Teilnehmern zur Kenntnis gegeben. Dann wünschen 
wir uns bereits jetzt auf hohe Nennungszahlen und viele Starter.
Für unsere Aktiven hat die Saison bereits begonnen. Ella-Marcia 
Fuhrmann war zu Spring- und Dressurprüfungen in Mühlberg am 
Start und konnte sich gleich einen tollen 4. Platz in der Dressur 
erkämpfen. Auch Mattis Jünemann war mit Contandra in Mühl-
berg am Start und wurde 6. im Springen der Klasse A.
Im Vorfeld zum Finale des Partner Pferd Junior Cup 2022 in Leip-
zig reiste Mattis auch nach Borken zum Turnier und die Vorbe-
reitung hat sich ausgezahlt. Mit einer fehlerfreien Runde in der 
Einlaufprüfung der Klasse M und einem Hindernisfehler im ent-
scheidenden Finale hat es zwar leider nicht für eine Platzierung 
gereicht, aber der Thüringer Reit- und Fahrverband und insbe-
sondere unser Verein wurden bestens präsentiert. Klasse Mattis.
Für Ella gilt es nun am ersten Maiwochenende in Uder. Sie ist 
Finalistin zum Arwit-Piehler-Jugendcup und muss sich dort in 
Dressur und Springen mit ihrer Stute Attacke beweisen.
Auch ihre Vorbereitungen waren umfangreich und reichten von 
weiteren Turnierbesuchen wie z.B. in Westerhausen bis zum 
Finalistenlehrgang in Grabsleben. Wir drücken dir ganz fest die 
Daumen und wünschen viel Erfolg.
Wenn nun alle Finals bestritten und die Turnierroutine wieder ein-
gekehrt ist, werden wir mit unseren Vorbereitungen zum Turnier 
beginnen. Wir werden die Plätze bearbeiten, unser Hindernisma-
terial prüfen und auf Vordermann bringen, putzen, mähen, pin-
seln und was sonst so alle Jahre ansteht und wir werden Gesprä-
che führen. Gespräche mit Freunden, Helfern und Sponsoren. 
2 Jahre ohne Einnahmen machen eine Veranstaltungsplanung 
nicht einfach. Wir werden nach Geld und Unterstützung fragen 
müssen und hoffen auch an der Stelle auf gute Erfolge, Verständ-
nis und Engagement.

Der Vorstand des RV Großbrüchter e.V.

Holzthaleben

Bergfest „2022“
Nach 2 Jahren Pause soll nun in diesem Jahr wieder ein Bergfest 
stattfinden. Hierzu laden wir ganz herzlich am 20.08.22 ein.
Wir starten 12.00 Uhr mit Gegrilltem vom Rost und ab 15.00 Uhr 
gibt es Kaffee mit selbstgebackenen Kuchen.
Wenn alles gut läuft werden wir auch ein paar Programmpunkte 
haben und für unsere kleinen Gäste ist auch bestens gesorgt.
Seit dabei und genießt nach dieser schlimmen Zeit ein paar 
schöne Stunden mit uns. Wir freuen uns auf Euch!
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3. Bericht des Vorstandes für die Jahre 2020/2021
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Diskussion
6. Beschlussfassung

– Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer für die 
Jahre 2020/2021

– Gewinnauszahlung
7. Schlusswort des Vorsitzenden

Wichtiger Hinweis:
Wem es nicht möglich ist an der Versammlung teilzunehmen wird 
empfohlen, sich durch schriftliche Vollmacht vertreten zu lassen
Für den Fall das die Mitgliederversammlung gemäß §11 Absatz 
4 und 5 des Thüringer Waldgenossenschaftsgesetzes nicht be-
schlussfähig ist, wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
sofort eine weitere Mitgliederversammlung durchzuführen. Diese 
ist unabhängig von den Erschienenen und vertretenen Mitglie-
dern beschlussfähig.

Vorstand der Waldgennossenschaft

Einladung zur 
Jagdgenossenschaftsversammlung
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Toba lädt zur Genossen-
schaftsversammlung ein.
Die Versammlung findet 

am Samstag, den 11.06.22  
im Anschluss der Waldgenossenschaftsversammlung,  

im Sportlerheim in Toba statt.

Tagesordnung:
• Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähig-

keit
• Verlesen des Protokolls der Versammlung vom 21.02.2020
• Vorlage der Jahresrechnung 2020/2021 und Bekanntgabe 

des Kassenberichtes
• Kassenprüfbericht
• Entlastung des Vorstandes, des Kassierers und Schriftfüh-

rers
• Verwendung der Jagdpacht
• Sonstiges
gez. Stefan Schinköthe
Vorsitzender

gez. Ulrich Koch
Schriftführer

Gemeinden Holzthaleben, Keula/Kleinkeula 
und Großbrüchter/Kleinbrüchter
Monatsspruch Juni 2022
Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen 
Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod.
HId 8,6

Wir laden zu folgenden Gottesdiensten und 
Veranstaltungen ein:

Sonntag, den 05.06.2022
um 11.00 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst der Region im Hel-

betal
Sonntag, den 19.06.2022
um 10.00 Uhr Konfirmation in Holzthaleben
Sonnabend, den 25.06.2022
um 15 – 18 Uhr Kirche Kunterbunt in Schlotheim
Mittwoch, den 29.06.2022
um 18.00 Uhr Jugendgottesdienst

(Ort wird rechtzeitig bekannt gegeben)
Änderungen vorbehalten!
Bitte achten Sie auf die Aushänge in den Schaukästen.

Jagdgenossenschaftsversammlung 
Kleinbrüchter

Einladung

Betrifft alle Landbesitzer
Tagungsort: Kleinbrüchter
Termin: 03.06.2022
Uhrzeit: 19.00 Uhr
Versammlungsort: Gemeinschaftshaus Kleinbrüchter

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Kassenstand – Abschlussbericht
4. Bericht der Revisionskommission
5. Diskussion
6. Beschlussfassung

Entlastung Vorstand
Entlastung Kasse bis zum Geschäftsjahr 2022

7. Vorstellung der Kandidaten für den neuen Vorstand sowie 
Kassenprüfer

8. Wahl des Vorstandes der Jagdgenossenschaft und Kassen-
prüfer

9. Bericht über Wildbestand und Wildschäden
10. Schlusswort des Vorstandes
11. Sonstiges

In der Genossenschaftsversammlung kann sich jeder Landbe-
sitzer durch eine andere volljährige und geschäftsfähige Per-
son vertreten lassen. Personengemeinschaften und juristische 
Personen des öffentlichen Rechtes haben einen Vertreter zu 
bevollmächtigen. Die Vertreter bedürfen einer schriftlichen Voll-
macht, die dem Vorsitzenden vor Beginn der Genossenschafts-
versammlung vorzulegen ist.
Für Essen und Trinken ist gesorgt!

gez. Siegfried Breitenstein
Vorsitzender

Toba

Waldgenossenschaft „Toba“

Einladung zur Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung der Waldgenossenschaft Toba 
findet am Samstag, den 11.06.2022 um

17.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus am Sportplatz in Toba
statt.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
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Gemeindebüro im Pfarramt Holzthaleben:
Frau Evi Isserstedt (Verwaltung) dienstags von 13-17 Uhr.
E-mail: buero-holzthaleben@suptur-bad-frankenhausen.de
Tel.: siehe Pfarramt
Am Dienstag,den 21. und 28. Juni 2022 hat Frau Isserstedt 
Urlaub.

Friedhofsverwaltung im Pfarramt Holzthaleben: Frau Bärbel Lau-
terbach. Termine nach Absprache.
E-mail: Lauterbach@suptur-bad-frankenhausen.de
Tel.: siehe Pfarramt

Die Gemeindekirchenräte Holzthaleben, Keula/ Kleinkeula, 
Großbrüchter/ Kleinbrüchter und Ihre Pfarrerin Eilice Neu-
land, wünschen allen Gemeindegliedern Gottes Segen.
Bleiben Sie behütet!

Großer Zulauf  
bei der Kirche Kunterbunt in Körner
Bunte Wimpel wehten im Wind und die Trompete spielte das Er-
kennungslied von Pipi Langstrumpf, als am Samstag, 30.4., die 
Kirche Kunterbunt im Pfarrgarten und Gemeindehaus in Körner 
Einzug hielt. Über hundert Menschen, Jung und Alt, hatten sich 
eingefunden.
Familien aus Körner, aber auch aus anderen Orten wie Schlo-
theim, Rockensußra, Ebeleben, Menteroda, Holzthaleben, Groß-
brüchter, Großmehlra oder Holzsußra waren gekommen, um ei-
nen fröhlichen Nachmittag gemeinsam zu erleben, gemeinsam 
zu essen und eine biblische Geschichte mit allen Sinnen zu ent-
decken. Unser Thema war diesmal der blinde Bettler Bartimäus. 
In den kreativen und sportlichen Stationen, die von Ehrenamtli-
chen der ganzen Region gestaltet wurden, konnten die Generati-
onen gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen: Wie geht das mit 
der Blindenschrift? Wie komme ich durch einen Hindernis-Par-
cours ohne Sehen zu können? Kann ich bestimmte Geräusche 
erraten und in einem Memory wiederentdecken, wenn ich die 
Augen schließe und ganz genau hinhöre? Der blinde Bartimäus 
aus der biblischen Geschichte hatte den Herzenswunsch, wieder 
sehen zu können – wir gingen daher auch der Frage nach, wel-
che Wünsche wir tief im Herzen tragen.
Besondere Highlights waren der Auftritt der neu gegründeten 
Band „Kickstarter“, der Konfettisegen und das Werfen von selbst-
gemachten bunten Kreidebällen auf helle Bettlaken. Welche 
Freude für die Ohren, Augen und Herzen.
Herzlichen Dank an alle, die zu diesem wunderbaren Nachmittag 
beigetragen haben, den Kuchenbäckerinnen genauso wie allen, 
die mitgestaltet und angepackt haben!
Das nächste Mal lädt das regionale Projekt Kirche Kunterbunt 
nach Schlotheim ein: am 25.6. um 15 Uhr.

Ein Teil unseres regionalen Teams

Weitere regelmäßige Veranstaltungen:

Komm mit ins Kinderland:
Wir treffen uns am 09.06. und 23.06.2022 von 16 – 17.30 Uhr im 
Pfarrhaus Holzthaleben
Hauskreis
Am 07.06. und 21.06.2022, um 20.00 Uhr trifft sich der Hauskreis 
im Pfarrhaus zum Beten, Bibellesen und über Aktuelles reden. 
Kommen Sie mal vorbei!
Andacht Senioren WG “Auf dem Gut”
Zur Andacht am Dienstag, den 07.06. und 21.06.2022 10 Uhr in 
der Senioren WG
(großer Speisesaal) in Holzthaleben.
Konfirmanden:
Vorkonfirmanden: 17.06.2022 um 17.00 Uhr in Körner
Chor der Region Helbe-Notter:
Jeden Donnerstag, ab 19.30 Uhr im Pfarrhaus Ebeleben
Pfingsten 2022
Kommen Sie am Pfingstsonntag mit ins Grüne und lassen Sie 
uns zusammen das Pfingstfest feiern! Am 5.6.22 laden wir je-
den herzlich um 11 Uhr an die Rabenmühle zu einem Freiluft-
gottesdienst ein. Ein Fahrdienst wird 10.15 Uhr ab Bushaltestelle 
Holzthaleben und 10.20 Uhr ab Gemeindeschenke Großbrüchter 
angeboten. Es gibt Sitzgelegenheiten an der Rabenmühle.
Begegnung, Aktion, Musik – Das ist BAM, ein Jugendfestival mit 
ca. 1000 jungen Leuten in Krelingen bei Walsrode in der Lüne-
burger Heide. Vom 10.-12.6. tobt das sonst beschauliche Dörf-
chen, wenn die Teilnehmer mit ihren Zelten das Campgelände 
füllen, sich in Turnieren, im Kistenstapeln und Bogenschießen 
messen, in der großen Festhalle zu moderner Lobpreismusik 
singen und tanzen oder den Impulsen zuhören. Man kann sich 
auch kreativ beschäftigen. Anmelden können sich alle von 13 – 
18 Jahren bei Eilice Neuland, 01747628529 oder holzthaleben@
suptur-bad-frankenhausen.de. Die Fahrt wird als Gruppenfahrt 
organisiert. Weitere Infos gibt es unter www.bam-festival.de.
Konfirmanden
Am 19. Juni, 10 Uhr feiern die Konfirmanden des Pfarrbereiches 
Holzthaleben ihre Konfirmation in der Kirche Holzthaleben. Alle 5 
KonfirmandInnen sind auch aus diesem Ort. Es sind Nevio Auer, 
Frieda Marshaus, Noah Reichhard, Nora Schwarze, Noah Wide-
rek. Zur Konfirmation können endlich auch wieder unangemelde-
te Gemeindeglieder und Gäste kommen. Das Abendmahl feiern 
wir mit Einzelkelchen.
Im Anschluss an den Gottesdienst, führt ca. 10.30 Uhr ein Rund-
gang der Konfirmanden entlang der Schulstraße über das Gelän-
de der Senioren WG “Auf dem Gut” und über die Großbrüchter-
sche Straße wieder in die Schulstraße.

Amtshandlungen wie Taufen, Trauungen und Ehejubiläen 
melden Sie bitte rechtzeitig in Ihrem Pfarramt an. Taufen fin-
den im Regelfall im Gottesdienst am Sonntag statt
Seelsorge
Sollte der Wunsch nach einem Haus- oder Krankenhausbesuch 
für Sie oder Ihre Angehörigen bestehen, oder ein Gespräch wür-
de Ihnen weiterhelfen, dann melden Sie sich bitte im Pfarramt 
Holzthaleben.

Freud und Leid:
Goldene Hochzeit:
15.04.2022 Helmut & Thea Barthel in Großbrüchter
22.04.2022 Klaus-Dieter & Anita Riemann in Keula

Bestattung:
• Peter Roth *19.02.1942

Verstorben: 26.03.2022
Bestattung: 29.04.2022 in Holzthaleben

• Herbert Trescher *18.06.1935
Verstorben: 10.04.2022
Bestattung: 29.04.2022 in Holzthaleben

Kontakte und Sprechzeiten:
Pfarramt Holzthaleben, Kirchberg 18, 99713 Helbedündorf, OT 
Holzthaleben Tel.: 036029-82041, Fax: 036029-83293
Sprechzeit Pfarrerin E. Neuland: dienstags 16.30 – 17.30 Uhr
E-mail: holzthaleben@suptur-bad-frankenhausen.de
Vom 24.06. bis 27.06.2022 hat Pfarrerin Eilice Neuland Ur-
laub
Die Vertretung übernimmt Pfarrer Andreas Möller, Pfarramt Kör-
ner-Menteroda Tel.: 0171 1986791
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Endlich wieder Röblinglauf – 
Seilergymnasium auf Platz 4
Nach 2 Jahren Pause konnten die Schüler des Seilergymnasi-
ums endlich wieder für Kinder laufen, die selbst nicht mehr laufen 
können! 41 Mädchen und Jungen aus den Klassen 5-11 nahmen 
gemeinsam mit Herrn Schorcht am 18. Mühlhäuser Röblinglauf 
teil. Nach 3 Runden und etwa 3,6 Kilometern um den Schwanen-
teich erreichte Elias Göbel aus der Klasse 10 im Führungsduo 
das Ziel. Um die Einzelergebnisse sollte es jedoch an diesem 
Tag nicht gehen. Unsere bunt gemischte Mannschaft kam am 
Ende auf einen guten 4. Platz. Das dabei im Durchschnitt nur 0,5 
Sekunden auf das Podium fehlten motiviert uns für das nächste 
Jahr, wenn es wieder heißt „Sport trifft Musik“ beim Röblinglauf 
für das Kinderhospiz Mitteldeutschland.
Ein herzlicher Dank gilt dem Förderverein für die Organisation 
des Transportes nach Mühlhausen, allen Eltern und Großeltern 
für Ihre Unterstützung und natürlich allen Teilnehmern für die 
hervorragenden sportlichen Leistungen!

Michael Schorcht – Fachschaft Sport

Ohne Gegentor ins Landesfinale

WK3-Fußballer des Seilergymnasiums  
gewinnen das Schulamtsfinale „zu null“!

Mit einem klaren 5:0 Auftaktsieg gegen das Gymnasium Blei-
cherode starteten die Fußballer der WK3 des Seilergymnasiums 
vergangenen Dienstag in das Schulamtsfinale der besten Teams 
aus Nordthüringen. Mit viel Ballbesitz, sauber ausgespielten Tor-
chancen und einer souveränen Abwehr ließen sie dem Gegner 
keine Chance. Die gute Mannschaftsleistung wurde durch Tore 
von Arne, 2x Cem, Jannik und Tayler belohnt.

Workshops

Werkstattgottesdienst
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Wespen und Wärmedämmung:

Vorbeugen ist besser als bekämpfen

Wespennester an der Fassade oder am Dach: Für viele 
Hausbesitzer:innen ist das eine höchst unangenehme Begeg-
nung mit Insekten. Durch Fraßschäden können Löcher in der 
Wärmedämmung des Hauses entstehen.
Dennoch dürfen Wespennester nur dann entfernt werden, wenn 
die Insekten eine unmittelbare Gefahr für den Menschen darstel-
len.
„Für das Entfernen von Nestern oder den Einsatz von Insekti-
ziden benötigt man eine behördliche Genehmigung. Manche 
Wespenarten gelten sogar als geschützte Arten im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes”, sagt Ramona Ballod, Energierefe-
rentin der Verbraucherzentrale Thüringen.
Vorsicht vor Wucherpreisen
In Acht nehmen sollten sich Verbraucher:innen vor unseriösen 
Unternehmen, die horrende Preise für das Entfernen von Wes-
pennestern fordern. Kund:innen haben das Recht, Rechnungen 
eingehend zu prüfen. Sie sollten sich nicht unter Druck setzen 
lassen, noch an der Haustür zu zahlen. „Braucht es keinen be-
sonderen Aufwand, sind Preise bis 150 Euro üblich”, weiß Ra-
mona Ballod.
Profis für die Nestentfernung finden
Imker:innen, zugelassene Schädlingsbekämpfungsunterneh-
men, Kammerjäger:innen sowie einige Umweltschutzorganisati-
onen sind die richtigen Kontaktpersonen. Sie haben die passen-
de Ausrüstung und sachkundige Erfahrung. Die entsprechenden 
Fach- und Berufsverbände sowie Stadtverwaltungen oder Um-
weltämter helfen bei der Suche nach Fachleuten aus dem Um-
kreis.
Schäden locken Insekten an
Generell ist Vorbeugen besser als die Wespen zu bekämpfen, 
wenn sie sich erst einmal eingenistet haben. In den meisten 
Fällen beginnen Wespen mit dem Nestbau dort, wo bereits vor-
handene Schäden einen Zugang zur Dämmschicht ermöglichen. 
Risse in der Fassade oder schadhafte beziehungsweise fehlen-
de Abschlusskanten wirken daher wie eine Einladung an bauwil-
lige Insekten.
„Die beste Vorbeugung ist eine fachgemäße Ausführung der 
Dämmmaßnahmen sowie eine regelmäßige Kontrolle der Ge-
bäudehülle”, rät Ramona Ballod. Für den Nestbau benötigen 
Wespen auch Holz. Deshalb sollten Holzverkleidungen, Holzver-
schalungen oder der Dachstuhl gut gepflegt und mit - möglichst 
umweltverträglichen - Farben und Lacken behandelt werden. So 
werden sie für Insekten unattraktiv.
Weitere Fragen zum Thema Wärmedämmung beantworten die 
Energieberater:innen der Verbraucherzentrale. Termine für ein 
persönliches Beratungsgespräch können telefonisch unter 0800 
809 802 400 oder unter 0361 555140 (beide kostenfrei) verein-
bart werden.
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Dank einer 
Kooperation mit dem Thüringer Umweltministerium und der Lan-
desenergieagentur ThEGA sind die Beratungen in Thüringen 
kostenfrei.

Kleine Windkraftanlagen:

Erträge hängen stark vom Standort ab

Rund 20 Prozent der eingespeisten Strommenge in Deutschland 
wird durch Windkraft erzeugt. Dabei handelt es sich aber durch-
weg um sehr große Anlagen. Privathaushalte, die mit einem 
Mini-Windrad Strom erzeugen wollen, könnten hingegen in ihren 
Erwartungen enttäuscht werden.
Kleine Windkraftanlagen funktionieren unter idealen Standortbe-
dingungen und in speziellen Bereichen wie auf Booten oder bei 
entlegenen Hütten oft sogar unter extrem rauen Bedingungen 
zuverlässig. Je höher und freier die Mini-Windanlage montiert 
wird, desto mehr Strom erzeugt sie. Nachbargebäude und Ver-
wirbelungen dagegen schmälern den Ertrag merklich.

Als Favorit ging es im zweiten Spiel gegen die ebenfalls siegrei-
che Mannschaft des Gymnasiums aus Worbis bereits um den 
Turniersieg. Diese Begegnung wurde deutlich härter geführt. 
In einer zunächst ausgeglichenen Partie konnte sich nun auch 
Mika im Tor auszeichnen. Am Ende gewannen die Schlotheimer 
konzentriert und zielstrebig mit 3:0. Die Tore erzielten Benjamin, 
Cem und Tayler.
Ohne Spielpause taten sich die Jungs der Klassenstufen 6 – 8 
im letzten Spiel gegen die TGS Greußen schwer. Ein 0:0 reichte 
aber, um souverän den Turniersieg zu erreichen. Mit 8:0 Toren 
im Rücken geht es nun am 16. Juni im Landesfinale auch gegen 
die Sportgymnasien aus Erfurt und Jena. In der Mannschaft des 
Seilergymnasiums spielten weiterhin Hendrik, Georg, Marvin, 
Ben, Jano, Theo, Nick und Cajus.
Herzlichen Glückwunsch und viel Glück in Gotha!!!

Michael Schorcht

Alt trifft Jung
Bei herrlichen Sonnenschein besuchte uns eine Gruppe der Ta-
gespflege vom Gut Holzthaleben.
Frau Klein, Frau Lauterbach und eine Praktikantin begleiteten die 
Omis und einen Opa zu uns in die Kita. Gemeinsam mit unseren 
Kindern verzehrten sie leckeren Kuchen und tranken ein Täss-
chen Kaffee. Fröhliche Gespräche mit den Kindern und Erziehe-
rinnen bereiteten allen viel Spaß.
Die Musikschulkinder mit Petra Liegner sangen einige Frühlings-
lieder, bevor wir uns wieder verabschiedeten.

Margit Verges
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Grenzübergang Siret, wo die Spenden durch unseren befreun-
deten Arzt „Dr. Dima“ entgegengenommen wurden. Im Gepäck 
hatten wir vor allem medizinisches Material und Lebensmittel, 
aber auch Bekleidung. Eine Verteilung der Spenden erfolgte von 
Anfang an zielgerichtet. Bereits am selben Abend erreichten uns 
die ersten Fotos, dass unsere Spenden genau da angekommen 
waren, wo sie gerade am dringendsten gebraucht wurden.
Uns wurde schnell klar, dass der Hilfebedarf in der Ukraine viel 
größer ist, als wir angenommen hatten. Um noch schnellere und 
gezieltere Hilfen leisten zu können, entschlossen wir uns – zu-
nächst mit 9 Mitgliedern – einen Verein zur Hilfe politisch, ras-
sistisch oder religiös Verfolgter, für Flüchtlinge, Vertriebene und 
Kriegsopfer zu gründen. Unsere Satzung sieht dabei insbeson-
dere die Unterstützung von Menschen in der Ukraine vor. Schnell 
war auch ein Vereinsname gefunden: „Freunde der Ukraine“.
Von Anfang an waren wir überwältigt von der Hilfsbereitschaft der 
Menschen. An manchen Tagen wurden wir an und von verschie-
denen Sammelstellen in ganz Thüringen regelrecht überrollt. Un-
sere privaten Lagerkapazitäten waren schnell ausgeschöpft, so 
dass wir uns entschlossen hatten, ein Lager bei den Brüdern 
Wagner (Mörbacher Agrar GbR) in Mörbach bei Bleicherode im 
Landkreis Nordhausen zu errichten. Dort haben wir nunmehr die 
Möglichkeit, die Spenden gezielt zu sortieren und auf die lange 
Reise in die Ukraine zu schicken.
Leider müssen wir erntebedingt unsere Lagerhalle Ende Mai 
räumen und sind derzeit auf der Suche nach einer neuen Lager-
möglichkeit.
Mit Hilfe der Menschen in unserem nahen Umfeld und durch ge-
zielte Spendenaufrufe war es uns bisher möglich, elf Vierzigton-
ner sowie diverse Kleintransporter in die Ukraine zu schicken, 
immer wieder zum ukrainisch–rumänischen Grenzübergang 
nach Siret, wo die Spenden durch unseren Dr. Dima über ein 
Verteilzentrum in die ganze Ukraine verteilt werden. An dieser 
Stelle möchten wir uns von Herzen bei unserem Dr. Dima für 
seine unermüdliche Arbeit vor Ort bedanken.
Stellvertretend für alle Spender möchten wir uns auch herzlich 
bei der Firma panem Backstube GmbH bedanken. Die Firma pa-
nem spendete uns 81 Paletten mit Aufbackbrötchen, so dass wir 
über 200.000 Brötchen in die Ukraine schicken konnten. Diese 
sind direkt in einem Pflegeheim in Czernowitz sowie u.a. an der 
östlichen Frontlinie verteilt worden.
Nach wie vor erreichen uns nahezu täglich Spendenanfragen 
aus der Ukraine, u.a. liegen uns zwischenzeitlich nicht nur An-
fragen privater Organisationen vor, sondern auch vom Militär 
und der Feuerwehr in Czernowitz, die wir nunmehr versuchen 
zu bearbeiten.

Wir sind akut auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. 
Noch immer benötigen wir dringend Dinge zur medizini-
schen Versorgung, haltbare Lebensmittel oder auch Beklei-
dung. Die Gabe von Spenden kann über die Telefonnummer 
0172-3706764 durch Frau Holtz koordiniert werden.

Spenden sind auch auf unser Vereinskonto bei der Kreissparkas-
se Nordhausen möglich: IBAN DE14 8205 4052 0305 0328 01.
Wir bitten Sie herzlich: Helfen Sie uns zu helfen! Wir können ga-
rantieren, dass die Hilfen ankommen.

Sören Güttig, Kathrin Holtz, Diana Wagner,
Sandy Georgi & Inna Kucher für die
Freunde der Ukraine

„Sinnvoll kann eine kleine Windanlage nur dann sein, wenn der 
Standort sehr gut geeignet ist. Bebaute Gebiete sind ungünstig, 
weil umstehende Gebäude ebenso wie Bäume den Wind aus-
bremsen. Ob die kleine Windanlage in Tallage oder exponiert 
steht, macht für den Ertrag sehr viel aus”, sagt Ramona Ballod, 
Energiereferentin der Verbraucherzentrale Thüringen.
Wohin mit der Windanlage?
Das eigene Dach ist windtechnisch ein ungünstiger und unkalku-
lierbarer Standort.
Bei der Montage auf Gebäuden können zudem störende Geräu-
sche und Vibrationen übertragen werden - Ärger mit der Nach-
barschaft ist vorprogrammiert. Den idealen Standort, also eine 
Anlage auf einem hohen Mast, der auf einer freien Wiese auf ei-
ner Bergkuppe steht mit einer kurzen Stromleitung zum eigenen 
Haus, wird wohl kaum eine Privatperson haben.
Wer es genau wissen möchte, kann den Standort vorher durch 
eine Windmessung begutachten lassen. Das allerdings sei in den 
meisten Fällen nicht sinnvoll, meint Ramona Ballod: „Die Kosten 
für eine Windmessung stehen in keinem angemessenen Verhält-
nis zu den Kosten für die Anlage und zum erwartbaren Ertrag.”
Solarstrom statt Windkraft
Für Verbraucher:innen, die aus erneuerbaren Energien Strom 
erzeugen wollen, ist eine Photovoltaik-Anlage meist die besse-
re Alternative. Ob sich eine solche Anlage im individuellen Fall 
lohnt, erläutert die Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Thüringen. Termine für ein persönliches Beratungsgespräch kön-
nen telefonisch unter 0800 809 802 400 oder unter 0361 555140 
(beide kostenfrei) vereinbart werden.
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Dank einer 
Kooperation mit dem Thüringer Umweltministerium und der Lan-
desenergieagentur ThEGA sind die Beratungen in Thüringen 
kostenfrei.

„Blühender und grünender Gipskarst –  
Die Pflanzenwelt im Kamera-Fokus“
Blüten, Knospen, Früchte, Blätter von Kräutern und Bäumen – 
sie alle lassen sich als Fotomotiv auf den Wiesen und in den 
Wäldern der Südharzer Gipskarstregion in großer Vielfalt ent-
decken. Der Fotowettbewerb im Rahmen des Hotspot-Projektes 
„Gipskarst Südharz – Artenvielfalt erhalten und erleben“ hat in 
diesem Jahr die Pflanzenwelt des Südharzer Gipskarsts zum 
Thema. Ob als Makrofotografie oder Panoramaaufnahme, als 
Schnappschuss oder gezielte Motivauswahl – das Hotspot-Team 
des Landschaftspflegeverbandes Südharz/Kyffhäuser e.V. (LPV) 
ist sehr gespannt und freut sich auf viele Einsendungen.
Vom 1. Mai bis 30. September 2022 können die Fotografien für 
den Fotowettbewerb per E-Mail an hotspot-suedharz@lpv-shkyf.
de gesendet werden. Alle Informationen rund um den Wettbe-
werb sowie die zugehörige Datenschutzerklärung sind auf der 
Projekt-Website www.hotspot-gipskarst.de zu finden. Eine Jury 
des LPV unter Vorsitz des Vorstandsvorsitzenden Egon Primas 
wird die drei schönsten Fotos, die mit wertvollen Sachpreisen 
prämiert werden, auswählen.
Aus einer Auswahl der schönsten Bilder wird der Hotspot-Jah-
reskalender 2023 entstehen sowie eine Fotoausstellung für die 
Öffentlichkeit, deren Ort und Temin zu gegebenem Zeitpunkt be-
kanntgegeben werden.
Das Projekt „Gipskarst Südharz – Artenvielfalt erhalten und er-
leben“ wird im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das 
Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesminis-
teriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Ver-
braucherschutz (BMUV) sowie durch das Thüringer Ministerium 
für Umwelt, Energie und Naturschutz (TMUEN), die Stiftung Na-
turschutz Thüringen (SNT) und den Landkreis Nordhausen ge-
fördert.

Verein Freunde der Ukraine e.V.

Wir möchten uns vorstellen:

Mit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine war 
für viele von uns klar, dass wir so schnell wie möglich helfen 
müssen. Wir schrieben Spendenaufrufe, Fax- und Telefonleitun-
gen glühten. Innerhalb einer Woche war es uns gelungen, den 
ersten Transport in die Ukraine durchzuführen. Der Weg ging für 
uns über Ungarn und Rumänien zum ukrainisch–rumänischen 
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Blinden- und Sehbehindertenverband 
Thüringen e. V. 
Kreisorganisation Kyffhäuserkreis

Sehbehinderte im Meeresaquarium Zella-Mehlis

28.4.2022. An einem zwar bewölktem, aber milden Tag unter-
nahm die Sehbehindertengruppe des Kyffhäuserkreises eine 
Bus-Tagesfahrt.
Wir fuhren zunächst nach Erfurt, dann auf die Waldautobahn A 
71. Kurz vor Suhl bogen wir nach Zella-Mehlis ab. Um 11 Uhr 
trafen wir am Erlebnispark Meeresaquarium ein.
Dieser Standort wurde 2002 neu eröffnet. Auf einer Fläche von 
über 7000 Quadratmetern sind in 60 Aquarien Meerestiere zu 
sehen. Sehr beeindruckend sind die 3 großen Haifischbecken. Im 
Krokodilhaus kann man verschiedene Krokodile beobachten. Ein 
Restaurant ist ins Gebäude integriert.
Da bis zum Mittagessen noch Zeit war, begannen wir mit der Be-
sichtigung. Es dauerte eine Weile, bis man sich an das schwache 
Licht in den Gängen vor den Aquarien gewöhnt hatte. Die Orien-
tierung auf dem markierten Rundweg fiel den Sehbehinderten 
besonders schwer. Dafür ist die Vielfalt des Meeres in den schön 
gestalteten Aquarien fantastisch. Die Meeresfische, Schildkröten 
und Korallen schillerten in vielen Farben und Formen. Das, was 
schlecht zu erkennen war, erläuterten die Begleiter. Wer nicht so 
lange Stehen konnte setzte sich auf eine der zahlreichen Bänke. 
Das Staunen nahm kein Ende.
Nach einer Stunde unterbrachen wir den Rundgang und stärkten 
uns beim Mittagessen. Durch die Vorbestellung wurde zügig ser-
viert. Die Speisen waren schmackhaft. Danke an das Team von 
„aquamaehlis“.
Dann setzten wir den Rundgang fort. Das Krokodilhaus ist ein 
wunderschön gestaltetes Terrain. Durch eine Brückenkonstrukti-
on kann man alle Tiere von oben beobachten. So sieht man die 
Raubtiere ohne störende Hindernisse.
Zum Schluss gingen wir noch einmal an den Aquarien vorbei 
zum Ausgang. In den Teichen vor dem Gebäude sind verschie-
dengemusterte Koi-Karpfen zu bewundern. Sie sind so zahm, 
dass man sie streicheln kann.
Jetzt zeigte sich auch die Sonne. Mit dem Reisebus gings in 
Richtung Heimat. Bei einem Zwischenstopp in Geraberg kehrten 
wir in das „Mühlencafe“ Braunsteinmühle ein. Wie sich zeigte, 
ein „Geheimtipp“. Im liebevoll eingerichteten kleinen Cafe am 
Ende des Ortes, wurden wir bei Kaffee und selbstgebackener 
Torte verwöhnt. Schweren Herzens verließen wir diesen schönen 
Ort. Unser Bus brachte uns wohlbehalten nach Hause. Unserem 
Fahrer von Busreisen Stottmeier ein herzliches Dankeschön für 
die schöne Reise und den gebotenen Service. Für alle war´s ein 
schöner Tag.
Sehbehinderte oder Blinde, sowie deren Angehörige kön-
nen uns jeden ersten Dienstag im Monat im Carl-Corbach-
Club zur Sprechstunde besuchen.

Wir sind telefonisch unter 036020 73518 oder 03632 50365 
zu erreichen.
Wir helfen gern!

Impressum

Amtsblatt der Einheitsgemeinde Helbedündorf
Herausgeber: Einheitsgemeinde Helbedündorf Rasenweg 5, 99713 Helbedündorf, Tel. 
036029/82033, Fax 036029/83313 Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, In den 
Folgen 43, 98693 Ilmenau, info@wittich-langewiesen.de, www.wittich.de, Tel. 0 36 77 / 20 50 
- 0, Fax 0 36 77 / 20 50 - 21 Verantwortlich für amtlichen Teil: Herr Steinmetz, Bürgermeis-
ter Verantwortlich für nichtamtlichen Teil: LINUS WITTICH Medien KG, Ilmenau Verant-
wortlich für den Anzeigenverkauf: Adina Thielicke, erreichbar unter Tel.: 0175 / 1168550, 
E-Mail: a.thielicke@wittich-langewiesen.de und Petra Helbing, erreichbar unter Tel.: 0174 / 
9257020, E-Mail: p.helbing@wittich-langewiesen.de Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Yasmin Hohmann  – Erreichbar unter der Anschrift des Verlages. Für die Richtigkeit der An-
zeigen übernimmt der Verlag keine Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen 
nicht anderweitig verwendet werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen 
gelten unsere allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige 
Anzeigenpreisliste. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von 
uns aus 4-c Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, genauso wie bei 
unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für eine genaue Farbwiederga-
be keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner 
Ersatzleistung. Verlagsleiter: Mirko Reise Erscheinungsweise: monatlich, kostenlos an alle 
Haushaltungen im Verbreitungsgebiet: Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 
2,75 € (inkl. Porto und gesetzlicher MWSt.) beim Verlag bestellen. Hinweis: Für den Inhalt in 
diesem Blatt eventuell abgedruckter Wahlwerbung und/oder Anzeigen mit politischem Inhalt 
ist ausschließlich die jeweilige Partei/politische Gruppierung verantwortlich.

Seit unserer Verlagsgründung 1970 gehören Amts- und 
Mitteilungsblätter sowie Broschüren, Flyer und weitere 

Druckerzeugnisse zu unserer Produktpalette. 
Die LINUS WITTICH Medien KG hat seit 01. Januar 2018 

in Erweiterung des Angebotes die Buchproduktion 
und Verlagstätigkeit von 

übernommen und führt diese unter der 
Marke Geiger-Verlag zuverlässig weiter.

Zu unserer Produktpalette gehören u.a.:
Historische Bildbände | Städte und Gemeinden im Wandel
Farb-Bildbände | Heimatbücher | Jahrbücher | Chroniken

sowie individuelle Kalender für Kommunen, Vereine, sonstige 
Unternehmen und sogar Privatpersonen

Rufen Sie uns an!
Industriestr. 9-11 | 36358 Herbstein | Tel. 06643/9627-383 

buch@wittich-herbstein.de | www.wittich.de

Bücher für Städte und Gemeinden

... wir sind der Verlag für Städte und Gemeinden!

Eine Marke der 
LINUS WITTICH Medien KG

Mit uns bleiben Sie am Ball!

Marktführer für lokale Informationen

info@wittich-hoehr.dewww.wittich.de
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Familien lebenAbschied nehmen

Danksagung 

Auch wenn du nicht mehr an unserer Seite bist, 
wir werden dich nie vergessen. 

Nachdem wir von meinem lieben Ehemann,  
unserem Vater, Schwiegervater, Opa und Uropa 

Herbert Trescher 
Abschied genommen haben, möchten wir uns bei allen  
Verwandten, Nachbarn und Bekannten für die vielen Beweise 
der aufrichtigen Anteilnahme ganz herzlich bedanken. 

Ein besonderer Dank gilt dem Pflegedienst Helbedündorf, 
der Tagespflege „Auf dem Gut“ und dem Seniorenwohnpark 
in Bollstedt für die fürsorgliche Betreuung, dem  
Bestattungsunternehmen Ludwig, Pfarrerin Neuland für ihre 
tröstenden Abschiedsworte sowie dem Team der Gaststätte 
„Schützenhaus“ für die Bewirtung der Trauergäste. 

In stiller Trauer 

Elfriede Trescher 
im Namen aller Angehörigen 

Holzthaleben, im Mai 2022

Prof.-Berger-Str. 4
99974 MühlhauSen

☎ 0 36 01 / 8 30 30

In den eigenen Räumlichkeiten Aufbahrungen
und Trauerfeiern im kleinen Kreis.

kontakt@bestattungshaus-muehlhausen.de 
www.bestattungshaus-muehlhausen.de

Traueranzeigen online aufgeben: wittich.de/trauer

Wir möchten uns bei allen Freunden,
Nachbarn, Bekannten und vor allem bei
unserer Familie bedanken, die uns das Fest
der

Großbrüchter, im April 2022

„Goldenen Hochzeit“

Thea und Helmut
Barthel

ermöglicht haben.

Danke auch dem Autohaus Steinmetz,
der Gaststätte Holzthaleben, den
Backfrauen und Jutta
sowie für die vielen Glückwünsche,
Geschenke und Blumen.

JOBS
IN IHRER REGION

Unsere Ausbildung ist mehr
Entdecke, was dahintersteckt

Wir suchen für 2022 Auszubildende für die Berufe 
Medizinische/r Fachangestellte/r (m/w/d)

Hauswirtschafter/in (m/w/d)
Koch/Köchin (m/w/d)

Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)

Sende Deine Bewerbung bitte bis zum 20.03.2022 an:
Reha-Zentrum Bad Frankenhausen
Personalabteilung
Udersleber Weg 35
06567 Bad Frankenhausen
oder bewerbungen-frankenhausen@drv-bund.de

Unsere Ausbildung ist mehr
Entdecke, was dahintersteckt

Wir suchen für 2022 Auszubildende für die Berufe 
Medizinische/r Fachangestellte/r (m/w/d)

Hauswirtschafter/in (m/w/d)
Koch/Köchin (m/w/d)

Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)

Sende Deine Bewerbung bitte bis zum 20.03.2022 an:
Reha-Zentrum Bad Frankenhausen
Personalabteilung
Udersleber Weg 35
06567 Bad Frankenhausen
oder bewerbungen-frankenhausen@drv-bund.de

Wir suchen für 2022 Auszubildende 
für die Berufe

Hauswirtschafter/in (m/w/d)
Koch/Köchin (m/w/d)

12.06.2022

Hier finden Sie ...  
Ihren neuen Job oder eine  
Perspektive. Im Stellenmarkt  
Ihres Mitteilungsblattes!
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Ihr Resort liegt im thüringischen 
Saaletal, ca. 6 km von Jena entfernt. 
Es erwartet Sie mit zwei Restaurants, 
zwei Bars, Wintergarten, Terrassen, 
Aufzug, Wellnesslandschaft u. v. m.
Für Sie inklusive: 
2 / 3 / 5 Übernachtungen
Verpflegung: All Inclusive
 Wellnessbereich mit Hallenbad,

Außenpool, Saunen u. Fitnessraum
 1 x Eintritt in den Thüringer

Kristallhof Gernewitz (ca. 7 km)
WLANu. v. m.

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 2 3 5

28.11. - 19.12.22 129 189 299

20.06. - 11.09.22 149 209 339
30.05. - 19.06.22, 
12.09. - 27.11.22 159 229 369

Preise ggf. zzgl. Wochenendzuschlag
Keine Einzelzimmer buchbar.  
Kurtaxe: ca. 2 € pro Person/Nacht

Harz 
Morada Hotel Alexisbad in Harzgerode

Ihr Hotel  liegt im Stadtteil Alexisbad 
und umfasst Restaurant, Terrasse, 
Bar u. v. m. sowie Wellnessbereich 
mit Hallenbad, Saunen, Fitnessraum 
und Wellnessanwendungen.
Für Sie inklusive: 
  3 / 4 Übernachtungen
Verpflegung: Halbpension Plus
 Nutzung des Hallenbads und 

FitnessraumsWLAN
Hotelparkplatz (nach Verfügb.)

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 3 4

01.12. - 15.12.22 139 179

01.08. - 30.11.22 159 209

30.05. - 31.07.22 169 229
Preise ggf. zzgl. Feiertagszuschlag
Einzelzimmerzuschlag: 20 €/Nacht  
Kurtaxe: ca. 1,80 € pro Person/Nacht

Ihr Hotel  befindet sich am Orts-
rand von Oberwiesenthal und bietet
Restaurant, Lounge, Ski-/Shuttle-
service, Indoor-Spielbereich, Spiel-
platz, Wellnessbereich u. v. m.

Für Sie inklusive: 
 3 / 5 / 7 Übernachtungen
Verpflegung: Halbpension
 Willkommensgetränk
 Wellnessbereich mit Sauna-

haus, Infrarotkabine, Erlebnis-
duschen und Ruhebereich

WLANu. v. m.

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 3 5 7

06.11. - 25.11.22 119 179 229

19.06. - 06.07.22,  
11.09. - 29.09.22 129 199 249

30.05. - 18.06.22,  
07.07. - 10.09.22,  
30.09. - 05.11.22,  
26.11. - 16.12.22

149 229 299

Einzelzimmerzuschlag: 20 €/Nacht  
Kurtaxe: ca. 2,10 € pro Person/Nacht

Thüringen – Saaletal 
FAIR RESORT in Jena

Erzgebirge 
Hotel Alpina Lodge Oberwiesenthal

Ihr Hotel begrüßt Sie am Rande des 
Berges Hoher Bogen und besteht aus 
mehreren Gebäuden mit u. a. einem 
Restaurant, Lobby-Bar, Dachterrasse 
und Bade- und Wellnesslandschaft.

Für Sie inklusive: 
 3 / 5 / 7 Übernachtungen
Verpflegung: All Inclusive
 Badelandschaft mit Hallenbad und 

Außenpool (saisonal)
 WLAN im öffentlichen Bereich
Hotelparkplatz (n. Verfügbarkeit)
 u. v. m. bei Buchung von 

Ultra All Inclusive

TERMINE & PREISE
in € / Person im DZ

Saison Anreise täglich
Nächte 3 5 7

01.12. - 18.12.22 129 219 299

06.11. - 30.11.22 159 259 339

30.10. - 05.11.22 179 279 369

30.05. - 29.10.22,  
19.12. - 26.12.22 199 319 419

Einzelzimmerzuschlag: 12 €/Nacht  
Kur- und Hotelabgabe: ca. 4 € p. P./N.

Bayerischer Wald 
Burghotel am Hohen Bogen in Neukirchen beim Heiligen Blut

Reise-Code: buai

4 Tage inkl. All Inclusive

schon ab 5129,p. P.–
Reise-Code: faje

3 Tage inkl. All Inclusive

schon ab 5129,p. P.–

Reise-Code: moal

4 Tage inkl. Halbpension Plus

schon ab 5139,p. P.–
Reise-Code: beob

4 Tage inkl. Halbpension

schon ab 5119,p. P.–

Bsp. DZ Komfort (gegen Aufpreis)

Oberwiesenthal

Auch Ultra All Inclusive buchbar

Stiftskirche St. Servatius, Quedlinburg

Brockenbahn

Weimar

Entdecken Sie über 1.500 weitere Hotels
und Reisen online auf reisenaktuell.com

Bequem online buchen
reisenaktuell.com

Beratung & Buchung
0261- 29 35 19 73
  Mo. – Fr. 8 – 19 Uhr; Sa., So. u. Feiertage 10 – 19 Uhr

Weitere Termine und Informationen bzgl. Zuschlägen, zusätzlichen Zimmerkategorien,
Inklusivleistungen, Kinderermäßigungen, Mitnahme von Hunden usw. fi nden Sie auf 
reisenaktuell.com. Mit Erhalt der Reisebestätigung wird eine Anzahlung in Höhe von 
20 % des Reisepreises fällig. Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise zu tätigen.
Veranstalter: Reisen Aktuell GmbH, In den Weniken 1, 56070 Koblenz
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In den Folgen 43 | 98693 Illmenau | Tel. 03677 2050-0

Erscheinungsdauer print:
Einmalig
Erscheinungsdauer online:
Vier Wochen

Erscheinungstermin:
Frei wählbar
i.d.R. wöchentliche Erscheinung
Anzeigenschluss:
Es gelten unsere
regulären
Anzeigenschlüsse

Mobile Jobsuche
einfach & schnell

11:55
jobs-regional.d

e
11:5
jobs-r

Onlineauftritt
im PDF-Format dazu

plusplus

79,-

2.

auf jobs-regional.de
gefunden werden

Einfach
Stellenangebot

im Wunschgebiet
schalten

3.

1.

online
vier Wochen

buchen
Printanzeige

Für Arbeitgeber ist es heute eine der größten Herausforderungen
qualifiziertes Personal zu finden. Wir haben es uns zur Aufgabe
gemacht, Ihnen diese Suche zu erleichtern. Jobs-regional.de ist
Ihr Partner für die Jobsuche direkt in Ihrer Region – und das für
Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
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Für alle, die ihr Geld chancenreich an der  
Börse investieren wollen, bieten wir unser  
günstiges OnlineDepot. 
Handeln Sie wann und wo Sie wollen: Online von  
zuhause und auch unterwegs, dazu erstklassige  
Beratung vor Ort in einer unserer Filialen.

Modern handeln 

kann so einfach sein! 

Das neue OnlineDepot.

04916 Herzberg 
(Brandenburg)
An den Steinenden 10

36358 Herbstein 
(Hessen)
Industriestraße 9 – 11

54343 Föhren 
(Rheinland-Pfalz)
Europa-Allee 2

Mit uns erreichen  
Sie Menschen.

www.wittich.de

Wir setzen ein Zeichen  
für den Klimaschutz!
... denn dank innovativer Photovoltaik-Technik auf 
unseren Dächern können wir bis zu 12% unseres 
benötigten Stroms aus Sonnenenergie nutzen 
und somit mehr als 150.000 kg CO2 vermeiden! 

UNSERE NEUEN 
MITARBEITER: 

RUND UM DIE UHR 
IM EINSATZ!



Anzeigenteil - 22 - Der Helbebote  Nr. 5/2022

Gebhardl 

 

 

Kundendienst  

Heizung  Klima  Sanitär  Elektro 

Backhausstraße 74 in 06567 Bad Frankenhausen/ OT Esperstedt 
Telefon: 034671/ 50671 – kundenservice.gebhardt@gmail.com 

 
SVEN GEBHARDT SERVICENUMMER: 0171/ 4359626 

 

 

sowie unter buch@wittich-herbstein.de

Verkaufsstellen:
•      Buchhandlung Oberweißbach

Sonneberger Str. 9, 98744 Schwarzatal / 
OT Oberweißbach, Telefon: 036705-62274

•      Buchhaus a. Rwg-Zeitschriften-Lotto-Tabak
Am Rennweg 2, 98724 Neuhaus a. Rwg., 
Telefon: 03679-7278507

•      Snu� els Lotto-Tabak-Geschenk-Buch
Anne-Frank-Straße 1, 07407 Rudolstadt 
(OT Schwarza, neben ALDI), Telefon: 03672-4894190

Ab sofort erhältlich!

Autorin Elvira Grudzielski

39,95

19,99

Die bereits 2te Au� age von Band 1 ist ebenfalls wieder erhältlich!

Rund um den Fröbelturm -
Augenblicke der Zeit

Im Buch:
„Rund um den Fröbelturm - Augenblicke 
der Zeit“ ist ein gelungener, farbenfroher 
Bildband mit zahlreichen Eindrücken aus den 
einzelnen Orten, über Menschen mit ihren
 Geschichten von gestern und heute. 
Der Band beschreibt den Zeitenwandel in 
einer ländlichen Region abseits vom großen 
Weltgeschehen. Als drittes Buch in der Reihe
 „Rund um den Fröbelturm“ ist die Ausgabe eine 
weitere geschichtliche Bereicherung für die Menschen 
in ihrer Heimat, aber ebenso für neugierige Touristen 
die diese Region für sich entdecken.

www.wittich.de

LW-Service 
auf einen Klick:
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14,99 €/m2

Farbe anthrazit o. rotbraun
Baubreite 1000mm
Lieferlänge 3–8m
Blechdicke 0,5mm

Gut informiert durch Ihre Heimat- und Bürgerzeitung!

Geborgenheit, 
Sicherheit und 
eine familiäre 
Struktur: 
SOS-Kinderdorf 
bietet Kindern in 
Not ein neues liebe- 
volles Zuhause. 

Jetzt helfen: 
sos-kinderdorf.de

Wir sind schon lange 
weltweit vernetzt und 
teilen Ideen und Wissen 
mit lokalen Partnern. 
Damit arme und aus-
gegrenzte Menschen in 
Würde leben können.

Wir teilen 
schon 

seit 1959.
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Wir feiern 10 Jahre Ergotherapiepraxis Ebeleben!

Wahnsinn, wie die Zeit vergeht! Wir schauen auf 10 erfolgreiche 
Jahre Ergotherapie in Ebeleben zurück und freuen uns gemeinsam 
mit unseren Mitarbeitern, Partnern, Familien, Freunden und Be-
kannten über unser kleines Jubiläum.

Ein ganz besonderes Dankeschön richten wir an unsere lieben Pa-
tienten und Ärzte, welche uns über diese lange Zeit stets die Treue 
hielten.

Vielen lieben Dank.

– Anzeige –

E-CHECK
Fachbetrieb

Bad Frankenhausen • Brauhausgasse 9
Mail: juergen@dietrich-elektro.de

www.dietrich-elektro.de
(034671)

79139

• Elektroinstallationen • Smart-Home

• Hausgeräteservice • Reparatur und Verkauf

• Photovoltaik • LED-Lichttechnik

• Elektroinstallationen • Smart-Home

Ihr Meisterbetrieb für Sanitärinstallation
Heizungsbau und Bauklempnerei

Bergstraße 1 · 99713 Bellstedt
Tel./Fax: 036020/74192 · Mobil: 0173/5851110
E-Mail: nico.schwabe@web.de

NICO SCHWABE

Gas- Wasser-   & Sanitärinstallation 

Heizungsbau

Sommerfest des VdK Schlotheim/
Körner/Ebeleben/Menteroda/Helbedündorf

Liebe Vereinsmitglieder des VdK,
in diesem Jahr können wir nun wieder unser Sommerfest durchführen.
Ich lade dazu nach Körner in die Gaststätte „Spindler’s Treff“, 
Bahnhofstraße 4 a, recht herzlich ein.
Wir treffen uns am Freitag, 17. Juni ab 14.00 Uhr. Bitte bis 13.6.2022
die Teilnahme verbindlich anmelden unter folgenden Telefonnummern 
0152 26146865 oder 036021 84522 und 036025 50381. (Ab 18.00 Uhr)

Mit sommerlichem Gruß
Margita Otto
Vorsitzende VdK Ortsverband Schlotheim und Umgebung

www.guenther-automobile.de
ŠKODA Vertragshändler

Am Langen Rasen 7 · 99974 Ammern
Telefon (03601) 8 55 90

HELBE-DÜN ENTSORGUNGS-GmbH
Telefon 03 60 29 / 8 12 - 0

Container 3-10 m3 
Ihr Entsorger für Privat und Gewerbe

Vermietung: Minibagger, Rüttelplatten, 
Schuttrutschen, Hubarbeitsbühne

99713 Holzthaleben · Großbrüchtersche Str. 14


